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INHALT EDITORIAL

Zu viele Krisen auf einmal 

Die Coronakrise und ihre Nachwirkun-
gen sind noch nicht wirklich verdaut,  
die Folgen der Finanzkrise 2008/2009 
immer noch sichtbar. Der furchtbare  
Ukrainekrieg hat die ohnehin schon fra-
gilen Verhältnisse noch einmal durchein-
an derge wirbelt. Die dadurch hervor ge-
rufenen Energiepreissteigerungen und 
die Furcht vor Versorgungsengpässen 
beeinflussen neben den Pandemiege-
schehnissen schon jetzt den Verwal-
tungsalltag in deutschen Behörden. Dies 
hat eine Analyse unseres Instituts Ende 
des vergangenen Jahres herausgefun-
den. Zwar mögen diese Krisen aktuell 
etwas abgeklungen sein – sicher ist nur 
eines: Von der Tagesordnung sind sie 
nicht. Die hohen Flüchtlingszahlen sind 
darüber hinaus trotz eines im Vergleich 
zu 2015 relativ geringen Medienechos 
eine weitere massive Belastung, vor 
allem für die Kommunen. 

Nun tritt auch eine sich verfestigende  
Inflation in seit Jahrzehnten nicht mehr 
gekannter Höhe auf den Plan, die lang 
erwartete Zinswende kommt mit großer 
Wucht und schlägt auf die angespann-
ten öffentlichen Haushalte durch. Gleich-
zeitig macht der Weltklimarat darauf  
aufmerksam, dass zur Bekämpfung  
des Klimawandels langsam aber sicher  
die Zeit abläuft. Insgesamt ist dies eine 
unheilvolle Kombination von Krisen. 

Damit ist mehr als ein Grund gegeben, 
dass wir uns auch in dieser Ausgabe  
mit dem Thema „Krise“ auseinander-
setzen. Wir sind der Auffassung, dass 
der Begriff „Krisenstaat“ nicht unbe-
dingt eine negative Bedeutung haben 
muss, in der Weise, dass ein offenbar 
unvor bereitetes Gemeinwesen von einer 
Schock welle erschüttert wird. Es ist 
auch ein Bild des „Krisenstaats“ vorstell-
bar, der sich systematisch vorbereitet, 
mit Krisenszenarien umzugehen und im 
Rahmen der Möglichkeiten eines demo-
kratischen Staats Vorkehrungen zum 
Schutz von Bevölkerung, Wirtschaft  
und Verwaltung trifft. Natürlich wird dies 
keine Garantie dafür sein, dass jegliche 
Krise ohne Beschwernisse für die  
Menschen einfach „wegzustecken“ ist, 
gleichwohl bleibt die Verantwortung  
für die öffent liche Hand, vorbereitet zu  
sein. Zumal spätestens seit dem russi-
schen Angriff auf die Ukraine eines  
als sicher gilt: Alte Gewissheiten gibt  
es nicht mehr. 

Angesichts dieser massiven Unsicher-
heit wird jegliche Vorbereitung zum  
Problem. Ein Weg aber scheint nahezu-
liegen: lernen aus den Krisen der Ver-
gangenheit. Und genau das versuchen 
wir in dieser Ausgabe. Dem Gesund-
heitsamt Hannover sind wir sehr dank-
bar dafür, dass wir ein ausführliches  
Gespräch zu den Erfahrungen aus der 
Pandemiebekämpfung führen konnten. 
Interessant daran ist nicht zuletzt, wel-
che Elemente der Krisenorganisation 
und -arbeitsweise in den Alltagsbetrieb 
übernommen wurden und welche  
wichtige Rolle die Digitalisierung dabei 
spielt. Frau Prof. Dr. Gisela Färber  
beleuchtet die Situation der öffentlichen  
Finanzen und die Spuren, die die Krise 
dort hinterlassen hat – an dieser Stelle 
sei ihr dafür herzlich gedankt. Des  
Weiteren drucken wir eine eigene Kurz-
analyse ab, in der wir die Situation  
der von den Turbulenzen an den Ener-
giemärkten betroffenen Stadtwerke im  

Verhältnis zu ihren kommunalen Gesell-
schaftern in den Blick nehmen. 

Traditionell ist unser Institut den Auf-
sichtsgremien der öffentlichen Unter-
nehmen verpflichtet. Daher bringen wir 
einen Beitrag zur Aufsichtsratsarbeit  
in Krisensituationen. Ein weiterer Artikel 
befasst sich mit dem Frauenanteil in 
Führungsgremien öffentlicher Unter-
nehmen. Mit einem vergaberechtlichen  
Artikel tragen wir einer Lehre aus der 
Coronakrise Rechnung: der hohen  
Bedeutung der öffentlichen Beschaf-
fung. So war etwa der Einkauf von  
Medizinausrüstung, Impfstoffen oder 
Materialien für die Errichtung von  
Impfzentren für die Krisenbewältigung 
zentral. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und 
Ihre Beiträge. 

Mathias Oberndörfer
Stellvertretender Vorsitzender
Institut für den öffentlichen Sektor e.V.
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Stadtwerke und Kommunen  
in der Krise – beide sitzen in 
einem Boot

SCHWERPUNKTTHEMA

Die Krisen überlagern sich zurzeit. Mit dem Abklingen der  
Coronapandemie bricht ein Krieg in Europa aus, Energie  
wird knapp und teuer und zweistellige Inflationsraten treiben  
die Preise nach oben. Im öffentlichen Sektor sind es wieder  
einmal die Kommunen, die die Auswirkungen vor Ort am 
stärksten spüren.1 Und nun sind durch die Energiekrise auch 
noch ihre Versorgungsunternehmen, die Stadtwerke, betrof
fen. Schwächeln beide, sind im schlimmsten Fall Leistungen 
der Daseinsvorsorge gefährdet. 

© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Stadtwerke spielen eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung 
der kommunalen Daseinsvorsorge. Ihr Portfolio reicht von der 
Strom-, Gas- oder (Fern-)Wärmeversorgung über Entsorgungs-
leistungen (Abfall und Abwasser) bis hin zum Betrieb von 
Bussen, Straßenbahnen und Schwimmbädern. Durch Einnah-
men aus der Energieversorgung können sie zum Beispiel auch 
defizitäre Bereiche wie den ÖPNV mit finanzieren. Mit ihren 
Ausschüttungen entlasten sie zudem die kommunalen Haus-
halte. Dies gilt jedenfalls so lange, wie es den Unternehmen 
gut geht. Geht es ihnen finanziell schlechter, sind sie umge-
kehrt auf die finanzielle Hilfe ihrer kommunalen Gesellschafter 
angewiesen – beispielsweise durch Bürgschaften, Kredite 
oder Eigenkapitalerhöhungen. Das funktioniert allerdings nur, 
solange die Kommune selbst finanziell dazu in der Lage ist.  
In einer Krisensituation wie der aktuellen, die Kommunalver-
waltungen und Stadtwerke gleichermaßen trifft, kann dieses 
Konstrukt der gegenseitigen Unterstützung schnell ins  
Wanken geraten.1

Um das Ausmaß der Krisenwirkung zu ermitteln, hat das 
Institut für den öffentlichen Sektor im Januar 2023 eine Online-
befragung unter den größten Kommunen und Stadtwerken  
in Deutschland durchgeführt und nach der aktu ellen Lage und 
den Auswirkungen von Energiekrise und Inflation gefragt. In 
den Städten wurden die Finanzverantwortlichen (Kämmerer),  
in den Stadtwerken die jeweilige Geschäfts führung kontak-

1 Vgl. Institut für den öffentlichen Sektor (2022): Der öffentliche Sektor im Krisenmodus

tiert. Es haben sich 69 Kommunen (davon 60 mit einem eige-
nen Energieversorgungsunternehmen) und 46 kommunale 
Unternehmen (davon 28 mit Energieversorgung) beteiligt. 

Vielfachbelastungen für Kommunen: angespannte 
Stadtwerkesituation, Inflation und Zinssteigerungen
Die Hälfte der Kommunen gibt an, dass ihre Lage vor Beginn 
des Kriegs im Wesentlichen gut war, bei gut 35 Prozent  
war sie gut. Bei der Mehrzahl hat sich die Situation im letzten  
Jahr jedoch verschlechtert, bei 35 Prozent so sehr, dass sie 
nun auf zusätzliche externe Finanzhilfen angewiesen sind (vgl. 
Abbildung 1). Dabei scheint die wirtschaftliche Situation ihrer 
Stadtwerkebeteiligungen gar nicht die größte Herausforderung 
zu sein, viel häufiger werden die höheren Finanzierungskos- 
ten aufgrund von Zinssteigerungen genannt. Gefragt nach den 
Auswirkungen der Energiekrise antworten allerdings auch  
15 Prozent der befragten Kommunen mit der Option „keine 
Angabe“. Einige können die Auswirkungen dieser neuen 
Entwicklung auf die Kommunalverwaltung und ihre Unterneh-
men möglicherweise noch nicht genau abschätzen. Gleich-
zeitig sagen weniger als 10 Prozent der befragten Kommunen, 
dass die Energiekrise gar keine Auswirkungen für sie hat.

So sind bei gut 40 Prozent der Kommunen die Ausschüttun-
gen des kommunalen Unternehmens gesunken. Unter den 
Kommunen mit eigenem Energieversorger geben ebenfalls  
40 Prozent an, dass Gewinne aus der Energieversorgung  
des Stadtwerks weggebrochen sind. Zusätzliche Kredite oder 

In einer aktuellen Befragung unter mehr als 100 Beschäftigten in Kommunen und Stadtwerken hat 
das Institut für den öffentlichen Sektor die aktuelle Lage der beiden Akteure genauer in den Blick 
genommen. Die Studie zeigt: Obwohl bereits zahlreiche Kommunen von ersten Leistungskürzungen 
berichten und viele Energieversorger die Endkundenpreise weiter erhöhen wollen, sind ernsthafte 
Liquiditätsprobleme bislang nur in Einzelfällen erkennbar. Auch Investitionen in den Klimaschutz 
leiden noch nicht unter der Krisensituation.

Kommunale Unternehmen (n=40)Kommunalverwaltung (n=66)

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2023)

Abbildung 1: Wie würden Sie die finanzielle Lage jetzt – seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine – beschreiben?

Die Lage hat sich erheblich verschlechtert, wir sind auf 
zusätzliche externe Finanzhilfen angewiesen

Die Lage hat sich erheblich verschlechtert, aber wir  
benötigen keine zusätzlichen externen Finanzhilfen

Die Lage ist trotz schwieriger Rahmen bedingungen gut

Die Lage hat sich verbessert

Keine Angabe

0 % 25 %5 % 30 %10 % 35 %15 % 40 %20 % 45 %

15
35

35

24

7,5
0

0
3

38

42,5

© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Frühjahr 2023

6  SCHWERPUNKTTHEMA  

Liquiditätshilfen ans Stadtwerk mussten allerdings nur rund  
10 Prozent der befragten Kommunen bereitstellen (alle mit 
Energieversorger); und niemand gibt an, dass die Strom- oder 
Gasversorgung durch das Stadtwerk nicht mehr sichergestellt 
werden kann. Nur in zwei Fällen mussten Kommunalbürg-
schaften für Finanzierungsgeschäfte des Stadtwerks (beides 
Energieversorger) bedient werden. 

Viel flächendeckender scheinen die Kommunen von gestie-
genen Finanzierungskosten durch Zinssteigerungen betroffen  
zu sein – dies geben knapp 80 Prozent der befragten Finanz-
verantwortlichen in den Stadtverwaltungen an. Hinzu kommen 
sinkende Gewerbesteuereinnahmen, von denen etwas  
weniger als ein Viertel betroffen ist, sowie eine Verteuerung 
der eigenen Energiekosten für den Unterhalt von Rathäusern, 
Behörden und öffentlichen Einrichtungen, was mehrere  
Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer in den Kommen-
tarfeldern der Umfrage anmerken. Dort ist von Energiepreis-
steigerungen bis zu 300 Prozent die Rede. Hinzu kämen  
Verlustausgleiche für den ÖPNV, stark gestiegene Baukosten  
und immer höhere Kosten für die Flüchtlingsunterbringung.

Viele Stadtwerke haben die Krisensituation noch  
im Griff
Ähnlich positiv wie bei den Kommunen sah die Lage vor  
dem Krieg bei den kommunalen Unternehmen aus: Gut die 
Hälfte gibt ihre Lage vor Beginn des Kriegs als „gut“ an,  
weitere knapp 40 Prozent als „im Wesentlichen gut“. Auch  
hier hat sich die Situation nun verschlechtert, jedoch nicht so 
gravierend wie möglicherweise erwartet. Bei gerade 15 Pro-  
zent hat sich die Situation so sehr verschlechtert, dass die 
Unternehmen nun auf externe Finanzhilfen angewiesen sind 
(vgl. Abbildung 1). Immerhin noch etwas mehr als 40 Prozent 
sagen, dass die Lage trotz schwieriger Rahmenbedingun- 
gen gut ist und bei weiteren drei Unternehmen hat sich die 
Situation sogar verbessert. Diese drei Unternehmen zählen  
zu den Energie versorgern. 

So zeigt die Umfrage auch: Liquiditätsprobleme haben bislang 
erst weniger als ein Fünftel der kommunalen Unternehmen, 
dies trifft genauso auf die Energieversorger zu. Erhöhte Forde-
rungsausfälle bei Kunden beklagt bislang erst weniger als ein 
Drittel.

Die Verteuerung der Energieeinkaufspreise spüren allerdings 
gut 85 Prozent der kommunalen Unternehmen. Dies betrifft 
also fast alle der befragten Unternehmen, auch die Nicht- 
Energieversorger. Bei den Energieversorgern kommen fast 
flächendeckend zusätzliche Belastungen aufgrund eines  
erhöhten Bürokratieaufwands durch die Energiepreisbremsen  
dazu. Bei rund 65 Prozent der Energieversorger sind in Folge 
der Energiekrise außerdem mehr Kunden in die Grundver-
sorgung gewechselt, höhere Kosten für Sicherheitsleistungen  
im Energiehandel (Margin Calls) betreffen knapp 60 Prozent. 

30 %10 % 40 % 50 % 60 % 70 %20 %

n = 63; Mehrfachnennung möglich 

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2023)

Abbildung 2: Die fünf wichtigsten Maßnahmen der Kommunen als Antwort auf Energiekrise und Inflation

Verstärkte Kommunikation mit dem Stadtwerk

Einsparungen bei den laufenden Ausgaben

Streichung oder Kürzung kommunaler Investitionen

Aufnahme neuer Kassenkredite

Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen 
des Landes/Bundes

59

50

36,5

36,5

43
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Kommunen und Unternehmen setzen auf  
Kommunikation miteinander
Sowohl Kommunen als auch die kommunalen Unternehmen 
sehen sich als Reaktion auf Energiekrise und Inflation gezwun-
gen zu handeln: Zur Bewältigung der Krisen setzen beide 
Akteure auf eine verstärkte Kommunikation miteinander. 
Knapp 60 Prozent der Kommunen geben an, dass sie künftig 
verstärkt mit ihrem kommunalen Unternehmen kommuni-
zieren wollen (vgl. Abbildung 2). Umgekehrt wollen auch knapp 
70 Prozent der kommunalen Unternehmen verstärkt mit ihren 
Gesellschaftern kommunizieren. Weniger als ein Fünftel der 
Kommunen gibt jedoch an, dass auch häufigere Sitzungen des 
Aufsichtsrats geplant sind. 

Preiserhöhungen und erste Leistungskürzungen  
als Gegenmaßnahmen
Die Erhöhung von Energiepreisen, die Bürgerinnen, Bürger und 
Unternehmen bereits seit 2022 spüren, scheint zunächst die 
wesentlichste Maßnahme der kommunalen Energieversorger 
im Umgang mit der Krise zu sein: Zum Jahresbeginn 2023 lag 
der durchschnittliche Strompreis für Haushalte laut BDEW 
bereits um rund 30 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2022.2 
Mit Preisbremsen bei Strom und Gas möchte die Bundesregie-
rung daher die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten. 
Gut die Hälfte der befragten Energieversorger will die End-
kundenpreise aber in Zukunft weiter erhöhen und 40 Prozent 
geben an, dass sie selbst erzeugte Energie zu höheren Preisen 
absetzen möchten. 

Darüber hinaus planen die kommunalen Unternehmen bislang 
aber keine drastischen Einsparmaßnahmen: Nur zwei Unter-
nehmen wollen Personal abbauen, nur rund 10 Prozent wollen 
Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur streichen oder 
kürzen – und die Investitionen in vorhandene Infrastruktur  
zu streichen oder zu kürzen kommt für weniger als 15 Prozent 
infrage (diese knapp 15 Prozent sind alle Energieversorger). 

2 Vgl. BDEW-Strompreisanalyse Jahresbeginn 2023, vom 9.2.2023, unter: www.bdew.de (letzter Abruf: 
6.3.2023)

Neben der Erhöhung der Energiepreise dürften Bürgerinnen 
und Bürger auch bereits erste Einsparmaßnahmen der Kom-
munalverwaltungen spüren: Ein knappes Drittel der befragten 
Kommunen mussten bereits ausgewählte Leistungen strei-
chen oder kürzen. Dazu zählen die Beleuchtung von Denk-
mälern, freiwillige Leistungen in den Bereichen Kultur und 
Sport (zum Beispiel die Absenkung der Wassertemperatur in 
Bädern), Bau- und Sanierungsmaßnahmen oder Projekte  
mit Eigenbeteiligung. 

Gefragt nach künftigen Maßnahmen gaben insgesamt  
60 Prozent der befragten Kommunen an, dass sie entweder 
Einsparungen bei laufenden kommunalen Ausgaben planen, 
kommunale Investitionen streichen oder kürzen wollen oder 
defizitäre Leistungen im Querverbund streichen oder kürzen 
wollen, wobei Letzteres nur drei Kommunen betrifft. Über  
ein Drittel der befragten Kommunen plant zudem die Auf-
nahme neuer Kassenkredite (vgl. Abbildung 2). Immerhin sieht 
bislang keine der befragten Kommunen vor, dass das eigene 
Unternehmen aus der Strom- oder Gasversorgung austreten 
sollte, niemand will Beteiligungen veräußern und nur gut  
10 Prozent planen einen Stellenabbau oder eine verzögerte 
Nachbesetzung von Personalstellen. 

Klimaschutz muss bislang nicht kürzertreten
Die Krise bei Stadtwerken und ihren kommunalen Gesell-
schaftern ist noch nicht so gravierend, dass Investitionen in 
den Klimaschutz flächendeckend verschoben oder gekürzt 
werden müssen. So wurde in Medienberichten und Fach-
kreisen bisweilen die Befürchtung geäußert, dass die Krisen-
bewältigung zu viele Ressourcen beanspruche, sodass keine 
Zeit und kein Geld mehr für Klimaschutzmaßnahmen übrig 
blieben. Nur 15 Prozent der befragten Kommunalverwaltungen 
sagen jedoch, dass Investitionen verschoben werden müs-
sen. Keine Kommune will sie zurücknehmen (vgl. Abbildung 3). 
Unter den befragten kommunalen Unternehmen sagt mehr  
als die Hälfte, dass ihre Dekarbonisierungsstrategie gleich 
wichtig wie vor Beginn des Kriegs bleibt (vgl. Abbildung 3).  
Ein Fünftel will ihre Investitionen in die Dekarbonisierung  
sogar erhöhen. Betrachtet man die Energieversorger unter  

100 %

Abbildung 3: Welche Auswirkungen hat die seit dem Frühjahr 2022 andauernde Energiekrise auf die Klimaschutzstrategie der Kommune 

bzw. die Dekarbonisierungsstrategie des Unternehmens?

5%

6%

Quelle: Institut für den öffentlichen Sektor e.V. (2023)
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Kommunalverwaltung (n=61)

Kommunale Unternehmen (n=35)
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Investitionen werden erhöht

Investitionen werden gestrichen
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Keine Angabe
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den kommunalen Unternehmen separat, ergibt sich ein ganz 
ähnliches Bild: 70 Prozent geben an, dass ihre Dekarbo ni - 
sie rungsstrategie gleich wichtig bleibt wie zuvor, 17 Prozent 
wollen die Investitionen in Dekarbonisierung erhöhen.

Eine differenzierte Betrachtung ist hier allerdings notwendig: 
Bei allen Kommunen, die Investitionen in den Klimaschutz 
aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen verschieben 
müssen, hat sich die finanzielle Lage seit Ausbruch des Kriegs 
verschlechtert oder gar erheblich verschlechtert. „Aufgrund 
der derzeitigen finanziellen Schieflage können sinnvolle Klima-
schutzinvestitionen nicht getätigt werden, da keine Kredite 
aufgenommen werden dürfen“, äußert sich ein Befragungs-
teilnehmer. Wenn sich die finanzielle Lage der Kommunen in 
den Folgejahren also weiter verschlechtert – auch bei denje-
nigen Kommunen, die sich derzeit noch in einer guten Finanz-
situation sehen –, könnte mittelfristig auch der Klimaschutz 
darunter leiden. 

Häufung von Krisen könnte die Lage künftig  
verschärfen
Ein Befragungsteilnehmer aus einer Kommunalverwaltung 
resümiert: „Kurzfristig können unsere Stadtwerke wie auch  
wir die Kostenexplosion stemmen. […] Durch das Abschöpfen 
wird dies künftig nicht mehr möglich sein.“ 

Aufgrund der aktuellen Parallelität von Krisen werden die 
kommunalen Versorgungsunternehmen in den verschiedens-
ten Sparten getroffen. Kommentare der Befragungsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer weisen darauf hin, dass Bäder-
betriebe gegen steigende Energiepreise kämpften oder der 
ÖPNV trotz ausklingender Pandemie noch immer an geringe-
ren Nutzerzahlen leide. Auch die kommunalen Gesellschafter 
sehen sich laut Umfrage mehr als nur einer Herausforderung 
aus Krisensituationen gegenüber: Sie müssten für immer  
mehr Flüchtlingsunterkünfte sorgen, die aufgrund gestiegener 
Bau- und Energiekosten immer teurer würden. Als Resultat  
der Energiepreiskrise verringerten sich einerseits die Aus-
schüttungen der eigenen Energieversorger, gleichzeitig schla-
gen die gestiegenen Energiepreise für den Unterhalt von 
Rathäusern und Behörden zu Buche. Steigende Zinskosten 
kommen noch dazu und verteuern oft dringend notwendige 
Maßnahmen in den Bereichen Verwaltungsdigitalisierung, 
Mobilitätswende oder Wohnungs- und Schulbau.

Die aktuellen geo- und sicherheitspolitischen Entwicklungen 
deuten darauf hin, dass die Energie(preis)krise kein kurzfristi-
ger Effekt ist. Wenn sich die finanzielle Lage von Kommunen 
und Stadtwerken weiter verschlechtert bzw. die Energie-

versorger künftig Forderungsausfälle in größerem Umfang 
verzeichnen oder in Liquiditätsprobleme geraten, könnte  
dies zu deutlich drastischeren Maßnahmen als bislang führen.  
Dann könnte im schlimmsten Fall die Sicherstellung von  
Leistungen der Daseinsvorsorge gefährdet sein; noch mehr 
kommunale Projekte könnten unter Ausgabenkürzungen 
leiden und möglicherweise dann auch Investitionen in  
den Klimaschutz betroffen sein. Dass mehr als ein Drittel der 
Kommunen bereits trotz verschlechterter Finanzierungs  - 
kon ditionen die Aufnahme neuer Kassenkredite plant, ist  
kein gutes Zeichen. 

Politik, Verwaltung und Stadtwerke gleichermaßen 
gefordert: Was man jetzt tun kann
Erneuerbare Energien könnten die Retter in Krisenzeiten sein. 
Ein Befragungsteilnehmer fasst die Situation so zusammen: 
„Die Stadtwerke konnten unter anderem durch eigene Energie-
produktion mit Solar- und Windanlagen ihr Ergebnis retten.“ 
Der verstärkte und beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren 
könnte also mittelfristig zur Stabilität der kommunalen Energie-
versorger beitragen – und wäre im Sinne des Klimaschutzes 
ein positiver Effekt aus der Krise. Immerhin rund 45 Prozent 
der befragten Energieversorger wollen den Ausbau erneuer-
barer Energiequellen verstärken. Bund, Länder und Kommu-
nen sind nun gefordert, die Rahmenbedingungen dafür weiter 
zu verbessern und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen 
und zu beschleunigen. 

Die Kommunen selbst benötigen in Anbetracht der Vielzahl  
an Herausforderungen aufgrund gehäuft auftretender Krisen 
finanzielle Hilfen von Bund und Ländern. Stadtwerke müssen 
ihre Finanzierung sichern und benötigen gegebenenfalls ex-
terne Unterstützung bei der Durchsicht und Bewertung beste-
hender Kredit- oder Finanzierungsverträge, der Neuverhand-
lung oder der Suche nach alternativen Kreditgebern oder 
Finanzierungsinstrumenten. 

Die von kommunalen Unternehmen und ihren Gesellschaftern 
geäußerten Bestrebungen, die Kommunikation miteinander  
zu verstärken, sollte keine vorübergehende Maßnahme blei-
ben. Unsere Praxiserfahrungen zeigen, dass ein regelmä ßiger, 
konstruktiver Austausch in der Vergangenheit nicht in jedem 
Fall erfolgte – was dazu führen kann, dass gemeinsame Risi-
ken nicht aus reichend in den Blick genommen werden. Risi-
ken sollten für den gesamten „Konzern Kommune“ mit einem 
Risikomanagementsystem erfasst werden, das zudem die 
finanziellen Abhängigkeiten der beiden Akteure in den Blick 
nimmt.   

Franziska Holler 

© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.



PUBLIC GOVERNANCE  Frühjahr 2023

STANDPUNKT

Die Finanzen des Krisenstaats –  
was sind die Folgen?

Die letzten beiden Krisen – Corona und Ukrainekrieg bzw. 
Energiepreiskrise – haben den Konsolidierungspfad, auf dem 
sich alle öffentlichen Haushalte während der langen Wachs-
tumsphase zwischen 2013 und 2019 befanden, unterbro-
chen, wenn nicht gar ihm ein Ende gesetzt. Denn neben dem  
höchstens mit der Phase nach der deutschen Vereinigung  
vergleichbaren Anstieg der Staatsverschuldung ist auch fest-
zustellen, dass zunehmend nicht nur die Ziele der 2009 verab-
schiedeten Schuldenbremse, sondern auch die Beschrän-
kungen staatlicher Kreditfinanzierung an sich infrage gestellt 
werden. Besonders kritisch ist dabei nicht nur das Wachstum 
der Staatsschulden in den Kernhaushalten zu sehen, sondern 
in der zunehmenden Zahl von deklarierten Nebenhaushalten, 
zu denen auch der schuldenfinanzierte Wiederaufbaufonds  
der EU im Umfang von 750 Milliarden Euro zählt. Hinzu  
kommen ebenfalls wachsende Schulden weiterer öffentlicher 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, die Ende 2021 knapp 
750 Milliarden Euro betrugen, 133 Milliarden Euro mehr als 
2017. Stellvertretend für diese Entwicklung wuchs die Staats-
schuld des Bundes seit Ende 2018 um 473 Milliarden Euro 
oder 44 Prozent, der Anteil der Nebenhaushalte stieg von  
6 auf 12 Prozent!1 Das Sondervermögen für die Bundeswehr  
ist in dieser Statistik noch nicht enthalten und wird noch dazu-
kommen.

Die Risiken dieser Verschuldung liegen nicht so sehr in den 
Tilgungszahlungen, die sich zum Teil über sehr lange Zeit-
räume erstrecken. Budgetäre Risiken entspringen den Zins-
zahlungen bei seit Kurzem wieder wachsenden Zinssätzen, 
die sich mit jeder Refinanzierung auslaufender Kredite  
auch in der Verzinsung der Bestände niederschlagen. Zwar 
sind gut 53 Prozent der Bundesschulden längerfristig – 
heißt: länger als vier Jahre – finanziert, aber auch 24,4 Pro-
zent auf eine Laufzeit von einem bis vier Jahren und immer-
hin 22,3 Prozent kurzfristig auf unter einem Jahr. Statt 
Einnahmen zu generieren, wie dies in der Niedrigzinsphase 
wegen der exzellenten Bonität deutscher Staatspapiere 

1 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis), Fachserie 14.4, verschiedene Jahrgänge, eigene Berechnungen.
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möglich war, sind wieder Zinszahlungen aus den staatlichen 
Ein nahmen aufzubringen. Der Anstieg der Zinszahlungen 
des Bundes im Jahr 2022 von 2,6 auf 16,2 Milliarden Euro 
ist nur ein Vorgeschmack dessen, was die öffentlichen 
Haushalte angesichts der Rekordschuldenstände selbst 
dann, wenn die Zinssätze nicht mehr das Niveau der 1990er-
Jahre er reichen werden, zu erwarten haben. Derzeit kann 
sich der Bund noch mit Zinssätzen von um die 2,5 Prozent 
refi n anzieren,2 14-jährige Anleihen kosten allerdings schon  
4,25 Prozent. Und die bereits angekündigten weiteren Zins-
anhebungen der EZB werden die Refinanzierungs bedin-
gungen weiter verteuern. Angenommen, der Durchschnitts-
zins auf die Bundesschulden, der 2022 noch 1,1 Prozent auf 
den Schuldenstand zum Jahresende 2021 betrug, stiege 
auf 2,5 Prozent an, wären 39 Milliarden Euro für Zinszah-
lungen fällig, wobei 1,2 Milliarden Euro auf die zusätzliche 
Staatsschuld aus 2022 und 21,4 Milliarden Euro auf die  
gestiegenen Zinssätze zurückzuführen wären. Das haushal-
terische Risiko liegt also in den Zinssätzen und dem hohen 
Gesamtvolumen der Staatsverschuldung.

Länder und Kommunen haben zwar in der Summe weniger 
Schulden akkumuliert und vor allem die zweite Hälfte der 
2010er-Jahre in Vorbereitung auf den Geltungsbeginn  
der Schuldenbremse ab 2020 zum Teil kräftig konsolidiert.  
Die Krise und die neuen Restriktionen der Schuldenbremse,  
die den Ländern jegliche Kreditaufnahme außer zur Be-
kämpfung von wirtschaftlichen und anderen Krisen unter-
sagen, haben jedoch auch hier zu besonderen Staatsschul-
den geführt. Die hohen Ausgaben zur Bekämpfung vor 
allem auch der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie wur-
den überwiegend in besonderen Nebenhaushalten ver-
bucht, die sehr lange Tilgungsstrecken – zum Teil über  
50 Jahre – aufweisen. Wie auch beim Bund wurde aller-
dings oft nicht das gesamte Finanzierungsvolumen benö-
tigt, sondern häufig auf „Reserve“ geparkt. Der Bund  
hat seine unverbrauchten Coronamittel, statt sie zu tilgen, 
sogar dezidiert zu Mitteln zur Bekämpfung der Klimakrise 
umgewidmet.

Während die Mehrzahl der Länder ihre Kernhaushalte  
2022 jedoch konsolidieren konnte,3 verbuchten Nordrhein-
Westfalen, das Saarland und Bremen erneut Nettokredit-
aufnahmen. Sie gingen erneut Sonderwege, indem sie  
Sonderfonds einrichteten – NRW ein Krisenbewältigungs-

2 Vgl. Deutsche Finanzagentur: Bundesanleihen (unter: https://www.deutsche-finanzagentur.de/ 
bundeswertpapiere/bundeswertpapierarten/bundesanleihen; Download: 23.2.2023)

3 Vgl. BMF: Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder bis Dezember 2022 (unter:  
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/ 
6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html; Download: 24.2.2023)
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Sondervermögen über fünf Milliarden Euro4, das Saar- 
land einen Transformationsfonds über drei Milliarden Euro,  
der allerdings aus Zuführungen aus dem Landeshaushalt  
alimentiert wurde5.6 Das führt – unter Berücksichtigung  
der kommunalen Schulden und der Kassenkredite – zu 
Schuldenständen je Einwohner, die – nach Berechnung auf  
vorläufigen Daten – in NRW bei 158 Prozent des Länder-
durchschnitts liegen, im Saarland bei 260 Prozent und in 
Bremen bei etwa dem Vierfachen des Länderdurchschnitts. 
Das sind schon wieder Dimensionen, die bei steigenden 
Zinsen zu Haushaltsnotlagen führen werden, die es eigent-
lich zu vermeiden gilt. Zumindest bei Bremen hat dies  
der Sta bilitätsrat auch festgestellt.7 

Bei den Ländern macht sich der Zinsanstieg 2022 noch 
nicht wirklich bemerkbar, dürfte aber in den nächsten  
Jahren insbesondere bei den hoch verschuldeten Ländern 
zu klaren Ausgabensteigerungen und damit zur Verdrän-
gung anderer Ausgaben führen.

Die Gemeinden schließlich, deren Ausgabenanstieg und 
Einnahmenausfälle in der Coronakrise von Bund und Län-
dern kompensiert wurden, werden von der Inflation und 
den hohen Energiepreisen in besonderem Maße betroffen. 
Schulden zur Investitionsfinanzierung dürfen sie bei ergeb-
nispositiven Haushalten weiterhin aufnehmen; die Schul-
denstände wuchsen 2022 moderat. Ungelöst sind weiter-
hin die hohen Kassenkredite in NRW und Rheinland-Pfalz, 

4 Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens zur Krisenbewältigung (NRW-Krisenbewältigungsgesetz), 
Drucksache 18/1951

5 Vgl. Saarland: Ministerium der Finanzen und für Wissenschaft: Mittelfristige Finanzplanung des Saarlandes 
2022–2026, Saarbrücken 2022 (unter: https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mfe/Finanzplan/
Finanzplan_des_Saarlandes_2022-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=1; Download: 23.2.2023)

6 Bremen hatte Anfang 2021 bereits Kassenkredite aus dem Jahr 2020 in Höhe von rund zehn Milliarden Euro in 
einen Sonderfonds umgebucht.

7 Vgl. Beschluss vom 16.12.2022 (unter: https://www.stabilitaetsrat.de/DE/Beschluesse-und-Beratungsunter-
lagen/20221216_26.Sitzung/Sitzung20221216_node.html;jsessionid=D2958D929E8F6379F6E214C17030C
35F.internet0622; Download: 24.2.2023)

wobei immerhin ein kleiner Rückgang zu verzeichnen  
ist. Da aber die Kommunen die Mehrzahl der öffentlichen 
Einrichtungen, darunter vor allem auch die Schulen, unter-
halten und mit ÖPNV und Stadtwerken energiekosteninten-
sive bzw. -risikoreiche Bereiche finanzieren müssen, sind 
viele Haushaltsabschlüsse gefährdet. Hinzu kommen die 
wachsenden Kosten der Unterbringung von Flüchtlingen 
aus der Ukraine und aus anderen Krisengebieten der Welt. 
Schließlich stehen zusätzliche Personalbedarfe als Folge 
des Vollzugs von Bundesgesetzen und ein nicht ganz mode-
rater Tarifabschluss ins Haus. Dafür sind die kommunalen  
Ein nahmen nicht ausgelegt. Hier drohen 2023 größere  
Probleme, zumal wenn auch der kommunale Beteiligungs-
besitz seine Defizite ausweist. 

Krisenbewältigungen sind für die deutschen öffentlichen 
Haushalte nicht neu. Sofern die Konjunktur nicht einbricht, 
wird das wie in der Vergangenheit zu schaffen sein. Es  
ist aber an der Zeit, das exzessive Ausgabenwachstum  
zu beenden, die Stellenzahl in den Haushalten auf das  
zu beschränken, was auch besetzbar ist, und vor allem die  
Schulden in den Nebenhaushalten zu konsolidieren und 
„Kreditreserven“ zu unterbinden. Die Schuldenbremse hat 
exzessives Schuldenwachstum nicht unterbunden, sondern 
erst möglich gemacht, weil sie die Flucht in die Schatten-
haushalte und Nebenfinanzierungen forciert. Sie ist des-
halb als gescheitert anzusehen. Insoweit wird das Haus-
halts postulat der Klarheit durch die derzeitige Finanzpolitik 
so stark verletzt wie selten zuvor. Intransparente Schulden-
politik vergrößert zudem verdeckt die vertikalen Ungleich-
gewichte zwischen den föderalen Ebenen und generiert  
sowohl Eingriffe in die Aufgaben der nachgeordneten Ebe-
nen als auch Begehrlich keiten auf die Steuereinnahmen  
der anderen. Dies gilt umso mehr, als die Zinssätze wieder 
ansteigen und die Folgen der aufgenommenen Kredite  
auf die Ausgabenspielräume durchschlagen.  

Abbildung: Entwicklung der Zinszahlungen des Bundes in Haupt- und Nebenhaushalten 1996 bis 2022
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INTERVIEW

Welche Maßnahmen wurden seitens des  
Gesundheitsamts während der Coronakrise zur  
Krisenbewältigung getroffen? 

Hergen-Herbert Scheve: Zuerst herrschte große Aufregung 
über das neue Virus. In der Folge wurde durch den Regions-
präsidenten eine Krisenorganisation eingerichtet, ein Katastro-
phenstab und ein Lagebild zusammen mit Polizei und Feuer-
wehr erstellt. Was wir zunächst noch nicht beurteilen konnten, 
war: Wie viele Mitarbeiter werden im Gesundheitsamt an 
welchen Stellen und mit welchen Qualifikationen benötigt? 
Zunächst halfen Mitarbeiter aus dem eigenen Haus auf freiwil-
liger Basis, doch deren Qualifikation passte nicht immer.  
Nach und nach wurden dann auch passende Qualifikationen 
gefunden. Auch Externe wurden eingestellt. Diese Menschen 
mussten schnell eingearbeitet werden und beispielsweise  
in unserer Fachsoftware Äskulab21 geschult werden. Auch  
die Bundeswehr kam punktuell unterstützend dazu.   

Marlene Graf: Ende Februar 2020 hatten wir den ersten 
Covid-19-Fall, zwei Paare, die in Südtirol im Urlaub gewesen 
waren. In kurzer Zeit war ein ganzes Dorf betroffen. Der damit 
verbundene Arbeitsaufwand in der Kontaktnachverfolgung 
machte schnell deutlich, dass das Personal im Gesundheits-
amt nicht ausreichen wird. Jeder hat zunächst einen Fall be-
treut, was aber schon bald nicht mehr machbar war. Die 
Mitarbei tenden des gesamten Fachbereichs wurden bald bis 
auf wenige andere Aufgaben vollständig für die Pandemie - 
be wältigung herangezogen. Im weiteren Verlauf waren dann  
in kurzer Zeit Auf gaben zu systematisieren, ohne entspre-
chend digital aufgestellt zu sein. Die neuen rechtlichen Rege-
lungen der Bundes- und Landesministerien kamen meist  
am Freitagabend und mussten in der Folgewoche gleich umge-
setzt werden. Das hat unsere bisherigen Leitungsstrukturen 
überfordert. Daher haben wir im Fachbereich eine Doppel-

Die Coronapandemie verliert hierzulande ihre Kraft und der permanente Ausnahmezustand seit 
2020 wird wieder durch den Normalzustand abgelöst. Im Mittelpunkt der Pandemiebekämpfung 
der vergangenen drei Jahre standen die Gesundheitsämter. In noch nie dagewesenem Ausmaß 
waren sie während der Pandemie im Krisenmanagement gefordert. Ihnen oblag das Durchbrechen 
von Infektionsketten, das Übersetzen der sich häufig wandelnden politischen Weisungen auf die 
Situation vor Ort und die Organisation der Impfungen. In kürzester Zeit musste massiv Personal 
aufgestockt werden, um den Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Im Gesundheitsamt 
der Region Hannover – zuständig für rund 1,2 Millionen Menschen – arbeiteten in der Pandemie
bewältigung zeitweise bis zu 600 Personen. Üblicherweise verrichteten dort um die 20 Beschäf
tigte ihren Dienst im Infektionsschutz. Wie blicken die Verantwortlichen des Gesundheitsamts in 
der Region Hannover heute auf ihre Strategien zur Pandemiebewältigung zurück?

Pandemiebekämpfung durch das Gesundheitsamt: 
Was entscheidend ist, um eine Krise zu bewältigen  

Die Amtsärztin Marlene Graf ist seit 1989 im Gesundheitsamt  
der Region Hannover tätig. In einer Doppelspitze zusammen  
mit dem Juristen Hergen-Herbert Scheve (rechts im Bild) leitet 
sie das Gesundheitsamt der Region Hannover. Florian Soot  

(links im Bild) kam zu Beginn der Corona pandemie als Teamleiter 
„Zentrales Fachbereichsmanagement“ zum Gesundheitsamt.

spitze aus einem Juristen, Herrn Scheve, und mir als Amts-
ärztin eingerichtet. Damit sollten einerseits die medizinische 
Fachlichkeit und andererseits die juristischen Fragestellungen 
abgedeckt werden.

Florian Soot: Es gab drei Herausforderungen. Das Erste  
war die Personalkapazität. Unser Ziel war es, Infektionsketten  
zu unterbrechen, plötzlich war dies jedoch ein Massenthema.  
Für die fehlenden Kapazitäten haben wir alle möglichen Kanäle 
genutzt: Neben Bundeswehr und Landesbeamten halfen  
auch verschiedene Partnerschaften, etwa mit Medizinstuden-
ten. Wir mussten die Aufgaben arbeitsteilig ausgestalten, 
damit auch ungelernte Kräfte diese ausführen konnten. Die 
zweite Herausforderung war struktureller Art. Letztlich ging es 
um die Festlegung von Aufgabenschwerpunkten im Katas-
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trophenschutz. Hier bei uns im Gesundheitsamt bestand ein 
kleiner Einsatzstab mit dem wir den großen Katastrophen-
schutzstab der Region Hannover gespiegelt haben. Wir haben 
sozusagen den „roten Knopf“ gedrückt und damit glücklicher-
weise sehr schnell viele Ressourcen zur Verfügung gehabt, 
doch die fachliche Seite war nicht ausreichend abgedeckt. 
Beispielsweise brauchten wir eine Kontaktstruktur für Anfra-
gen von außen. Allein in der eingerichteten Corona-Hotline 
waren zu Hochzeiten der Pandemie 50 Personen beschäftigt. 
Der vergrößerten Personalzahl musste sich auch die Struktur 
anpassen. Wir mussten zum Beispiel neue Zwischenebenen 
ein ziehen – wir waren erst 20 Beschäftigte, auf dem Höhe-
punkt der Krise dann 600 Leute mit unterschiedlichsten Hinter-
gründen, im Laufe der Zeit hatten wir sechs unterschiedliche 
Organigramme. Zu unseren externen Partnerorganisationen – 
etwa Schulen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser – haben 
sich jeweils Fachteams herausgebildet. Diese Strukturen 
werden übrigens bis heute fortgeführt.

Was musste an den internen Prozessen angesichts 
des sich schnell wandelnden Krisengeschehens  
verändert werden? 

Soot: Die Prozesse und die Digitalisierung waren für uns die 
dritte Herausforderung. Die Pandemiebekämpfung ist keine 
Neuheit in einem Gesundheitsamt, neu war die Masse an 
Fällen. Wir mussten unsere Fachlichkeit daher in sehr kurzer 
Zeit massenkompatibel machen. Auf dem Höhepunkt der 
Krise hatten wir ein Verhältnis des fachlichen zum angelernten 
Personal von 1: 50. Das erforderte ein standardisiertes Vorge-
hen, fachspezifischere Fragen mussten aus der Arbeitsebene 
zu Spezialisten hinauf eskaliert werden. Und schließlich kamen 
durch die sich ständig ändernden rechtlichen Vorgaben zahl-
reiche juristische Fragen neu dazu. Beim Thema Digitalisierung 
ist mir wichtig, zu betonen, dass das vielkritisierte Fax kein 
Wunsch der Verwaltung war, sondern oft von anderen Institu-
tionen wie Krankenhäusern oder Laboren gefordert war. Daher 
mussten erst mal wesentliche Schnittstellen zu besonders 
betroffenen Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Kranken-
häusern und zu den Bürgern – hier ging es vor allem um die 
Kontaktpersonen von Infizierten – neu „gebaut“ werden. Auch 
die neu auf den Markt kommenden Apps mussten eingebun-
den werden. Die massenhafte Vermittlung von Informationen 
an die Bevölkerung und betroffene Einrichtungen war eine 
echte Herausforderung. Es waren auch Meldungen über 
Fallzahlen von uns an andere Stellen wie zum Beispiel Hilfs-
organisationen erforderlich. Intern haben wir so einen komplett 
digitalen Prozess neu erarbeitet. Letztlich muss ich sagen:  
Hier war die Digitalisierung ein echter Gamechanger, der bis 
heute wirkt.

Scheve: Die ständige Frage war für uns angesichts der sich 
immer wieder ändernden gesetzlichen Regelungen: Wie  
muss das vor Ort umgesetzt werden? Diese Kompetenz war 
bisher im eigenen Amt nicht vorhanden. Der Schwierigkeits-
grad war hoch, zumal jedes Land eigene Verordnungen  
erlassen hat, etwa dazu, welche Veranstaltungen noch durch-

geführt werden dürfen. Die Polizei hat sogar ihre Bußgeld-
bescheide an uns weitergegeben. Wir haben später beispiels-
weise den Bürgerservice mit den zahlreichen Anfragen aus  
der bisherigen Struktur herausgelöst. 

Wie effektiv waren diese Maßnahmen? 

Soot: Dies war in hohem Maße phasenabhängig. In der  
Anfangszeit, in der Einzelfälle umfänglich bearbeitet wurden, 
waren wir sehr effektiv, was aber einen sehr hohen Res-
sourceneinsatz erforderte. Darunter litt die Effizienz. Wir 
wurden in der Folge effizienter, dies ging dann aber zulasten 
der Effektivität. Und als wir uns dann später aufgrund des 
veränderten Infektionsgeschehens auf einzelne Maßnahmen 
fokussieren mussten, konnten wir die Erfahrung aus den 
Vorphasen nutzen und wieder effektiver werden.

Graf: Wir haben dann ein Testsystem an vielen Stellen aufge-
baut, Schwerpunkte gebildet. Wo immer Probleme auftauch-
ten – sei es beim Anlernen neuer Beschäftigter oder in der 
Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen –, war für alle klar: Es 
muss eine Änderung geben. Wir haben uns dann zusammen 
hingesetzt und immer Lösungen gefunden. Geprägt hat uns, 
dass wir immer „am Laufen“ waren, immer wieder kam eine 
neue Herausforderung. Zwar hatten wir eine eigene Software 
und eine gute Aufstellung, doch diese Software musste  
immer wieder neu ausgestaltet und programmiert werden. 

Scheve: Wir hatten während der Pandemie teilweise 1.200 
beantwortete Anrufe von Bürgern am Tag. Natürlich waren 
viele Anrufer darüber enttäuscht, wenn sie uns nicht erreichen 
konnten, aber wir sind mit unserer Leistung rückblickend 
relativ zufrieden. Unsere Leistung wäre im öffentlichen Dienst 
früher kaum vorstellbar gewesen, die Kollegen waren bereit, 
agil anzupacken, und hoch motiviert. Hilfreich war, dass die 
Coronakrise als Krise der gesamten Verwaltung angesehen 
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wurde, damit hatten wir Unterstützung von unserer Verwal-
tungsspitze, vom Land und unserem IT-Dienstleister, die uns 
Ressourcen und Hard- und Software bereitgestellt haben.  
Bis zum Beginn der Pandemie waren Telefonkonferenzen die 
Regel. Nur eine Woche später haben wir Videokonferenzen 
gemacht.

Wurden die Maßnahmen zur Krisenbewältigung  
im Nachhinein bewertet und welche Strukturen aus  
der Coronazeit sind geblieben – eventuell auch für 
spätere Krisensituationen?  

Scheve: Papierakten sind definitiv durch, man musste damals 
schnell im Homeoffice arbeiten können und das hat gut funk-
tioniert. Wir haben in der Coronazeit beispielsweise wöchent-
liche Jour Fixes mit Ärzteverbänden und mit der Schulbehörde 
etabliert, alle zwei Wochen auch mit den Gesundheitseinrich-
tungen – dabei war auch die Medizinische Hochschule Hanno-
ver vertreten. Das half bei den schwierigen Fachfragen und  
die Erkenntnisse hieraus waren für uns sehr zielführend. 

Graf: Unsere Hotline aus der Coronazeit haben wir beibe-
halten, neu etabliert wurde unser Bereich Recht als Service-
funktion für alle Bereiche und wir haben eine bessere An- 
laufstelle für Bürger geschaffen. Aus Finanzen und Personal  
wurde ein neues Team unter der Leitung von Herrn Soot 
gebildet, das auch für Digitalisierung zuständig ist. Für Infek-
tionen im Bereich „Boden/Luft/Wasser“ haben wir nun ein 
gesondertes Team.

Soot: Mit den Erkenntnissen des vergangenen Krisenmanage-
ments sind unsere Katastrophenschutzpläne überarbeitet 
worden. Wir haben nun einen Stufenplan. Beispiel Kapazitäten: 
Wie können wir den öffentlichen Gesundheitsdienst in die 
Lage versetzen, wenn eigene Ressourcen erschöpft sind, auf 
andere Kapazitäten der Verwaltung zurückgreifen zu können? 
Die Schnittstellen sind hierfür der Dreh- und Angelpunkt. Das 
bedeutet nicht, dass alle mit einem System arbeiten, sondern 
dass Interoperabilität wichtig ist – zwischen Landkreisen und 
über Ebenen hinweg. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die 
Kommunikationskanäle nach draußen. Es gibt viele Rückfra-
gen, in der Krise wollten die Einrichtungen wissen: Was muss 
ich jetzt tun? Hier müssen wir gezielt verlässliche Informatio-
nen weitergeben können. Darüber hinaus richten wir den 
Fokus auch verstärkt auf Prävention und wollen hierfür Netz-
werke – mit Ärzten, Krankenversicherungen, Verbänden –  
ausbauen. Wenn man gute Netzwerke hat, kann man schnell 
agieren. In dieser Hinsicht waren wir auch vor der Pandemie 
schon gut aufgestellt, sind es aber jetzt noch besser. 

Gibt es aktuelle Krisen situationen, auf die Ihr Amt  
derzeit reagieren muss?

Scheve: Wir haben zum Glück derzeit keine aktuelle Krise, 
sondern bauen gerade die Coronastrukturen zurück. Das 
Impfen war noch lange Thema, jetzt haben wir die letzte 
entsprechende Immobilie abgegeben. Allerdings sehen wir

zurzeit mehr Tuberkulosefälle als früher, hier ist die aufmerk-
same Beobachtung zurzeit unsere Aufgabe. Durch den Pakt 
ÖGD – den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst –  
haben wir während der Pandemie „Krisenreaktionskräfte“  
als Springer bei uns einsetzen können. Diese zehn Personen 
wurden erst im Gesundheitsamt eingesetzt und sind jetzt  
in der Flüchtlingsbetreuung tätig. Im Krisenfall könnten sie zu  
uns verschoben werden. Wir wollen im Krisenfall erst auf 
Dezernatskräfte zurückgreifen können, dann auf Beschäftigte 
aus der Regionsverwaltung und dann erst auf Externe. 

Graf: Das digitale Arbeiten und die neuen Kommunikations-
strukturen – das wird uns erhalten bleiben, ebenso wie die 
gebildeten Netzwerke auszubauen und die Fähigkeit, von 
anderen Orten zu arbeiten. Auf kurzem Wege wurden wäh-
rend der Pandemie Dinge geklärt, was es bis dahin nicht  
gab. Ein Zusammenrücken aller Akteure ist erfolgt, auch mit 
den Klinikleitungen. Das alles wird uns auch durch künftige 
Krisen tragen. 

Was ist aus Ihrer Sicht wesentlich, um schnell und  
effektiv auf eine Krise reagieren zu können?

Soot: Es gibt nicht den einen wichtigen Hebel, um eine  
Krise zu bewältigen. Entscheidend ist die Art der Arbeitsweise,  
die in der Verwaltung Einzug gehalten hat: die Schnelligkeit, 
Entscheidungen zu treffen, die Herangehensweise an Pro-
bleme und die Erkenntnis, im Zweifel nachzujustieren. Natür-
lich müssen wir Regeln einhalten, aber wir haben eine Hands- 
on-Mentalität entwickelt. Das bedeutet auch, über Speziali-
sierungsgrenzen hinweg zu denken – und dies wollen wir  
uns auch außerhalb einer Krise bewahren. In einer erneuten 
Krisensituation wären wir jetzt schnell in der Lage, Kapazitäten 
zu verschieben – dorthin, wo der Schwerpunkt der Krise am 
größten ist. 

Graf: Die nächste Krisensituation wird eine andere sein als die 
vergangene, optimal kann man sich daher niemals vorbereiten. 
Aber wesentlich ist, dass man rechtzeitig Dinge wahrnimmt 
und ein Frühwarnsystem nutzt. Wir hatten zwar ein solches 
Frühwarnsystem, doch dieses muss regelmäßig nachgehalten 
werden, was durch Personalfluktuation erschwert wird. Ein 
Frühwarnsystem muss daher positions- und nicht personen-
gebunden sein. Diesen Punkt müssen wir mit unserem Pande-
mieplan angehen. 

Scheve: Wir haben im Gesundheitsamt unsere Regelauf-
gaben, die uns grundsätzlich bereits auslasten – schon ohne 
Krise. Hier kommen uns nun die Vorteile der Digitalisierung 
zugute. Diese neuen digitalen Möglichkeiten sind für uns ein 
Benefit, um auch künftige Krisensituationen zu bewältigen.   

Das Interview führten  
Nina Kairies-Lamp und Ferdinand Schuster



So enthielten die „Leitlinien der Europäischen Kommission  
zur Nutzung des Rahmens für die Vergabe öffentlicher  
Aufträge in der durch die Covid-19-Krise verursachten Not-
situation“1 entsprechende Hinweise für öffentliche Beschaf-
fungs- und Vergabestellen. Die Kommission verwies zum 
Beispiel auf die Möglichkeit, Fristen bei offenen oder nicht-
offenen Verfahren zu verkürzen oder gegebenenfalls vom 
Instrument der Direktvergabe Gebrauch zu machen, sofern  
nur ein Anbieter in der Lage ist, die erforderlichen Liefe- 
rungen innerhalb der durch äußerste Dringlichkeit bedingten 
technischen und zeitlichen Zwänge durchzuführen.

Außerdem verweisen die Leitlinien darauf, dass „öffentliche 
Auftraggeber nach dem EU-Rechtsrahmen voll und ganz 
befugt (sind), sich auf dem Markt zu betätigen und Vermitt-
lungsaktivitäten zu übernehmen“. Demnach könnten sie zum 
Beispiel auch innovative Instrumente nutzen und Hackathons 
durchführen oder mit Innovationsökosystemen bzw. Unter-
nehmernetzwerken zusammenarbeiten. 2

Auch auf nationaler Ebene verwies das Bundesministerium  
für Wirtschaft und Energie in einem Rundschreiben auf  
verschiedene Möglichkeiten „zur Anwendung des Vergabe-
rechts im Zusammenhang mit der Beschaffung von Leistun-

1 Mitteilung der Kommission (2020/C 108 I/01) vom 1.4.2020

2 Richtlinie 2009/81/EG vom 13. Juli 2009 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter  
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit
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In der Krise ist schnelles und innovatives Handeln  
wichtig – es ist aber nicht alles erlaubt
Insbesondere während der Coronapandemie zeigte sich, 
worauf es bei der öffentlichen Beschaffung in der Krisen-
situation ankommt:
 – Bedarfe müssen schnell identifiziert und priorisiert werden. 

(Im Fall der Coronapandemie betraf dies insbesondere  
medizinische Ausstattung und Ausrüstung, Lagerhaltung 
und Logistik.)

 – Bedarfe müssen intelligent gedeckt werden: Was wird 
wann, wo und wie gebraucht? Bündelungsstrategien,  
die Nutzung bestehender (Rahmen-)Verträge sowie  
die Anpassung oder Änderung bestehender (Rahmen-) 
Verträge können dabei helfen. 

 – Beschaffungs- und Vergabeprozesse müssen beschleu- 
nigt werden: vereinfachte Vergabeverfahrensarten und  
Fristenverkürzungen als Lösung.

 – Anbietermärkte sollte man im Blick behalten: Welchen  
Einfluss hat die Krise? Sensibilität im Umgang mit der 
Krisen situation ist sowohl auf Auftraggeber- als auch auf  
Bieterseite gefragt.

 – Auch Beschaffung sollte „remote“ stattfinden können:  
Die Gewährleistung einer ausreichenden und sicheren  
IT- und eVergabe-Infrastruktur ist zentral, um die operative 
Handlungsfähigkeit sicherzustellen.

Öffentliche Beschaffung in Krisenzeiten:  
Jetzt muss sie besonders gut funktionieren 
In Krisenzeiten ist schnelles Handeln gefragt, 
das gilt insbesondere für die Organisationen 
des öffentlichen Sektors. Sie müssen Gefah 
ren abwehren und die Bevölkerung schützen. 
Damit geht häufig einher, dass in kurzer Zeit 
Produkte oder Dienstleistungen beschafft  
werden müssen. In der Coronapandemie waren 
dies unter anderem Atemschutzmasken oder 
medizinische Ausrüstung, die nicht in ausrei
chender Menge vorhanden waren. Die öffent
liche Beschaffung hat dann eine ganz zentrale 
Rolle als Krisen manager inne und muss schnell 
und flexibel agieren. Teilweise sind dafür ge
setzliche Änderungen oder besondere Erlasse 
notwendig. Doch auch im Rahmen des beste
henden Ver  ga berechts stehen zahlreiche Ins
trumente zur Verfügung, die in Krisenzeiten  
die Funktions und Leistungsfähigkeit der Be
schaffung sichern können. Sie werden aller
dings noch nicht immer ausreichend genutzt. 

Der Begriff „Krise“ im Vergaberecht

Sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene besteht  
bereits seit 2009 ein definierter Begriff von „Krise“. Eine „Krise“ ist 
nach Art. 1 Nr. 10 der Richtlinie 2009/81/EG2 im Kontext des Sonder-
vergaberechts für die Bereiche Ver teidigung und Sicherheit (vgl. auch 
§ 4 Abs. 1 VSVgV) definiert und umfasst somit „jede Situation in  
einem Mitgliedstaat oder einem Drittland, in der ein Schadensereignis 
eingetreten ist, welches deutlich über die Ausmaße von Schadens-
ereig nissen des täglichen Lebens hinausgeht und dabei Leben und 
Gesundheit zahlreicher Menschen erheblich gefährdet oder ein-
schränkt, eine erhebliche Auswirkung auf Sachwerte hat oder lebens-
notwendige Versorgungsmaßnahmen für die Bevölkerung erforderlich 
macht; eine Krise liegt auch vor, wenn das Eintreten eines solchen 
Schadensereignisses als unmit telbar bevorstehend angesehen wird; 
bewaffnete Konflikte und Kriege sind Krisen im Sinne dieser Richt-
linie.“ Außerhalb des Sondervergaberechts für die Bereiche Verteidi-
gung und Sicherheit existieren jedoch keine konkreten Vergabe-
vorschriften mit „Krisen“-Begriff. 

© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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gen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coro- 
 navirus SARS-CoV-2“. Bereits bestehende Verträge könnten 
zum Beispiel unter bestimmten Voraussetzungen ohne neues 
Vergabeverfahren im Einvernehmen der Vertragsparteien 
verlängert und ausgeweitet werden.3

Auch im Krisenfall hat ein öffentlicher Auftraggeber jedoch 
nicht alle Rechte, sondern muss trotz Beschleunigung und 
Dringlichkeit bestimmte vergaberechtliche Voraussetzungen, 
insbesondere die Grundsätze des Vergaberechts, berück-
sichtigen. 

So war nach einer Entscheidung des OLG Rostock aus dem 
November 2021 das Vorgehen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern bei der Direktvergabe (ohne Wettbewerb) der 
„Luca-App“ vergaberechtswidrig und der geschlossene 
Vertrag daher unwirksam: „Auch in den Fällen der so genann-
ten Notvergabe gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV hat der öffent-
liche Auftraggeber so viel Wettbewerb wie jeweils möglich 
sicherzustellen; […] Der solchermaßen ermessensfehlerhaft 
ohne jeden Wettbewerb dem einzig angesprochenen Bieter 
erteilte Direktauftrag ist gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB 
unwirksam.“4 

3 Nach § 132 Abs. 2 GWB; zur Bewältigung kurzfristiger Beschaffungsbedarfe kommt insbesondere eine  
Vertragsänderung, -verlängerung und/oder -ausweitung nach § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GWB in Betracht; über  
§ 47 Abs. 1 UVgO auch für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen unterhalb der EU-Schwellenwerte

4 OLG Rostock, Beschluss vom 11.11.2021 – 17 Verg 4/21

Eine Direktvergabe von Unterstützungsleistungen in Zusam-
menhang mit Verträgen über die Beschaffung von Schutzaus-
rüstung auf Bundesebene hielt die VK Bund im August 2020 
hingegen für vergaberechtskonform.5

Anhebung von Wertgrenzen als beliebte Lösung im  
Krisenfall
Blickt man auf die letzten fast 15 Jahre zurück, zeigt sich, dass 
für den Bereich der öffentlichen Beschaffung eine Maßnahme 
auf gesetzgeberischer bzw. regulatorischer Ebene wieder- 
holt in Krisensituationen angewendet wird: Die Anhebung der 
sogenannten Wertgrenzen für Beschränkte Ausschreibungen, 
Verhandlungsvergaben und Freihändige Vergaben im soge-
nannten Unterschwellenbereich, das heißt in dem Bereich,  
in dem es um Beschaffungsvorgänge und Auftragsvergaben 
unterhalb der jeweils geltenden EU-Schwellenwerte geht, ab 
denen eine Pflicht zur europaweiten Ausschreibung besteht. 
Durch den dann vermeintlich „einfacheren“ Einsatz dieser  
drei Vergabeverfahrensarten erhofft sich die Praxis eine Be-
schleunigung und Vereinfachung der Einkaufsprozesse. 

Im Januar 2009 wurde mit dem sogenannten Konjunktur- 
paket II6 ein Konjunkturprogramm in Deutschland beschlossen, 
um die Auswirkungen der internationalen Finanzkrise auf die 
Wirtschaft zu mildern und die Rezession im Winterhalbjahr 
2008/09 zu überwinden. Das Konjunkturpaket II enthielt unter 
anderem einen Beschluss zur „Beschleunigung von Investi-
tionen durch Vereinfachung des Vergaberechts“, mit dem vor 
allem eine Anhebung der Wertgrenzen7 verbunden war, bis  
zu denen – in Abweichung vom Grundsatz der öffentlichen 
Ausschreibung – als vereinfachte und vermeintlich schnellere 
Vergabeverfahrensarten Beschränkte Ausschreibungen und 
Freihändige Vergaben bei der Vergabe von Liefer-, Dienst-  
und Bauleistungen zulässig waren.

Obwohl der Bundesrechnungshof dieses Vorgehen und daraus 
resultierende Einschränkungen bei Transparenz und Wettbe-
werb kritisierte,8 wird das Instrument der Anhebung von 
Wertgrenzen weiterhin in Krisenzeiten genutzt. So auch in der 
Coronapandemie oder in den von Flutkatastrophen betroffe-
nen Ländern.

5 VK Bund, 28.8.2020 – VK 2-57/20

6 Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der 
Wachstums  kräfte und Modernisierung des Landes

7 Bei Bauleistungen: Beschränkte Ausschreibung bis eine Million Euro, Freihändige Vergabe bis 100.000 Euro; 
bei Liefer- und Dienstleistungen: Beschränkte Ausschreibung und Freihändige Vergabe bis 100.000 Euro

8 Bericht über die Auswirkungen der Vergaberechtslockerungen im Rahmen des Konjunkturpakets II auf die  
Beschaffung von Lieferungen und Leistungen durch die Bundesverwaltung vom 11.8.2011

© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.
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Ein Flickenteppich der Wertgrenzen 
Wertgrenzenanhebungen unterscheiden sich vielfach von 
Bundesland zu Bundesland, teilweise sogar zwischen Landes- 
und kommunaler Ebene, aber auch zwischen verschiedenen 
Selbstverwaltungskörperschaften auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene, jedenfalls nach Auftragsarten (Bauauftrag 
oder Liefer-/Dienstleistungsauftrag). Für die Anbieter, die sich 
an öffentlichen Ausschreibungen beteiligen, entsteht dadurch 
ein – auch durch die verschiedenen „krisenbedingten“ Wert-
grenzenanhebungen der letzten fast 15 Jahre und deren unter-
schiedliche Laufzeiten(verlängerungen) – „Flickenteppich“  
der Wertgrenzen.

Unabhängig von Wertgrenzenanhebungen lassen die gelten-
den Vergabevorschriften im Unterschwellenbereich9 die  

In jeweils abschließend und eng definierten Anwendungs-
bereichen schaffen die beiden Gesetze Ausnahmen oder 
Kon kretisierungen zu geltenden vergaberechtlichen Vorschrif-
ten (vgl. Abbildung). Das LNGG ist gemäß § 2 Abs. 2 LNGG  
auf die in der Anlage zum Gesetz bezeichneten Vorhaben 
sowie für Vorhaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5 LNGG be-
schränkt und dient der Sicherung der nationalen Energiever-
sorgung durch die zügige Einbindung verflüssigten Erdgases 
in das bestehende Fernleitungsnetz (§ 1 Abs. 1 LNGG). Das 
BwBBG dient dem zeitnahen Erreichen eines breiten, moder-
nen und innovationsorientierten Fähigkeitsspektrums der 
Bundeswehr und damit der Stärkung der Bündnis- und Ver-
teidigungsfähigkeit (§ 1 Abs. 1 BwBBG) und ist in § 2 BwBBG 
auch hinsichtlich seines sachlichen Anwendungsbereichs 
beschränkt.
 

Loseweise Vergabe

• LNGG: Keine Anwendung von § 97 Abs. 4 GWB
•   BwBBG: „Mehrere Teil- oder Fachlose zusam-

men vergeben [...], wenn wirtschaftliche, techni-
sche oder zeitliche Gründe dies recht fertigen“

Wahl der Vergabeverfahrensart

•  LNGG: Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb wegen Dringlichkeit  
(§ 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV) zulässig

•   LNGG: „Dringlichkeitsvergabe“ mit Ange-
botsaufforderung an nur ein Unternehmen  
nur, wenn dieses als einziges in der Lage ist, 
technische und zeitliche Zwänge zu erfüllen

Abbildung: Ansätze aus den Beschleunigungsgesetzen

Regelungen aus dem  

Beschleunigungsverfahren  

LNGG bzw. BwBBG
Anwendungsbereich § 134 GWB

•  LNGG: Entfallen der Informations- und Warte-
pflichten in allen Fällen eines Verhandlungs-
verfahrens ohne Teilnahmewettbewerb (nicht 
nur Fälle gemäß § 134 Abs. 3 GWB)

Primärrechtsschutz

•  LNGG/BwBBG: Einschränkungen der  
Möglichkeiten von Unwirksamkeitsfest-
stellungen durch Nachprüfinstanz;  
alternative Sanktionen

•  LNGG/BwBBG: Überwiegende Interessen  
an vorzeitiger Gestattung des Zuschlags

Beschränkte Ausschreibung, Verhandlungsvergabe oder Frei -  
händige Vergabe als Vergabeverfahrensart aber auch aus ande-
ren Gründen (teilweise sogar bei Überschreitung der jeweils 
geltenden Wertgrenzen) zu. Will ein öffentlicher Auftraggeber 
auf diese Möglichkeit zurückgreifen – zum Beispiel auch auf-
grund einer Krisensituation –, muss er hierzu jeweils die ein-
schlägigen Tatbestände der Vorschriften prüfen und bewerten.

Auch gesetzliche Anpassungen können erforderlich sein 
Manchmal können Krisenzeiten sogar zu Anpassungen des 
geltenden Vergaberechts auf gesetzlicher Ebene führen. Zwei 
aktuelle Beispiele: das LNG-Beschleunigungsgesetz – LNGG 
(betreffend die notwendige Infrastruktur für den Einsatz von 
Flüssigerdgas) in der Energiekrise und das Bundeswehrbe-
schaffungsbeschleunigungsgesetz – BwBBG (betreffend die 
Stärkung der Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit der Bundes-
wehr) anlässlich des Kriegs in der Ukraine.9

9 § 3a VOB/A Abschnitt 1 für Bauleistungen, § 8 UVgO für Liefer- und Dienstleistungen

Gesetzesänderungen sind nicht immer notwendig:  
vorhandene Instrumente richtig nutzen
Für Spezialbereiche wie Flüssigerdgas-Infrastruktur und  
Bundeswehrbeschaffung mögen gesetzgeberische „Spezi-
aleingriffe“ grundsätzlich sinnvoll und geboten sein. In der 
Breite der öffentlichen Beschaffung kann jedoch mit den  
heute bereits bestehenden vergaberechtlichen Instrumenten 
und Methoden die Funktions- und Leistungsfähigkeit der 
öffentlichen Beschaffung auch in Krisensituationen sicher-
gestellt werden. Man muss diese nur richtig nutzen:

Den Markt erkunden und in Vergabeverfahren kom mu
nizieren: Die EU-Kommission hatte in ihren Leitlinien zur 
öffentlichen Auftragsvergabe in der Coronakrise bereits die 
besondere Bedeutung der Kommunikation und Interaktion 
öffentlicher Auftraggeber mit Marktteilnehmern betont.  
Das geltende Vergaberecht lässt hier schon heute viel Hand-
lungsspielraum zu, der jedoch oftmals nicht genutzt wird:  
So sind zum Beispiel verschiedene Markterkundungs- und 

Quelle: KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (2023)
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Markt dialog-Formate zur Vorbereitung von Beschaffungs-  
und Vergabevorgängen ausdrücklich zulässig (vgl. § 20 UVgO,  
§ 28 VgV, § 26 SektVO, § 2 EU Abs. 7 Satz 1 VOB/A). Auch 
Kommunika tionsformate vor Angebotsabgabe (zum Beispiel 
sogenannte Bieter kolloquien) können bei entsprechender 
Gestaltung erfahrungsgemäß erheblich zur Beseitigung von 
Un klarheiten und Missverständnissen und damit zur Qualität  
der Angebote und des Wettbewerbsergebnisses beitragen. 

Das richtige Verfahren wählen und von Möglichkeiten zur 
Fristverkürzung Gebrauch machen: Die Erfahrungen aus 
den letzten Krisensituationen zeigen, dass die bestehenden 
Fristenverkürzungsmöglichkeiten von der Praxis teilweise 
erheblich unterschätzt oder gar übersehen werden. So wurde 
teilweise erheblicher (zeitlicher) Aufwand betrieben, eine 
besondere Dringlichkeit für Verhandlungsverfahren ohne Teil-
nahmewettbewerb zu rechtfertigen, obwohl in derselben oder 
einer noch viel kürzeren Zeit ein offenes Verfahren wegen 
Dringlichkeit mit einer Angebotsfrist von nur 15 Tagen hätte 
durchgeführt werden können (vgl. § 15 Abs. 3 VgV).

Falls möglich, Dringlichkeitsvergaben durchführen:  
Besondere Aufmerksamkeit und Sensibilität erfordern stets 
jegliche Formen von Dringlichkeitsvergaben. Dies gilt insbe-
sondere für Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewett be-
werb aufgrund äußerster Dringlichkeit (vgl. z. B. § 14 Abs. 4  
Nr. 3 VgV). Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen dieser 
äußersten Dringlichkeit vorliegen (insbesondere „unvorher seh-
bares Ereignis“ und keine „Zurechenbarkeit der Dringlichkeits-
umstände an den Auftraggeber“), kann sogar eine „Direkt  - 
ver gabe“ (ohne Wettbewerb) nach Verhandlung mit nur einem 
Unternehmen zulässig sein (vgl. zum Ganzen Ver gabeblog.de 
vom 22.2.2021, Nr. 46434; Vergabeblog.de vom 26.9.2022, 
Nr. 50932). Auftraggeber müssen solche Wege nicht nur 
schnell, sondern im Einzelfall auch überzeugend begründen 
können; dies schon allein aufgrund der sehr di versen Recht-
sprechung (vgl. KG, Beschluss vom 10.5.2022 – Verg 1/22; 
OLG Rostock, Beschluss vom 9.12.2020 – 17 Verg 4/20).  
Es gilt, im Einzelfall mutige Entscheidungen zu treffen, um im 
Interesse höchster Schutzgüter (zum Beispiel Leib und Leben 
von Menschen) handlungs- und funktionsfähig zu bleiben.

Vereinfachte Bewertungssystematiken sowohl für  
Teilnahmeanträge als auch Angebote nutzen: In der Praxis 
vielfach unterschätzt wird der Aufwand und die Zeit für die 
Aufstellung und Anwendung (zu) komplizierter Bewertungs-
systematik für die Auswahl von Teilnahmeanträgen und  
Angeboten. Wenn und soweit möglich, können beispielsweise 
binäre Bewertungssystematiken Verfahren vereinfachen  
und beschleunigen (zum Beispiel Abfrage der Erfüllung von 
Anforderungen durch Ja/Nein-Fragen).

Zeit bei Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett
bewerb einsparen: Mit der Verwendung von vereinfachten 
Bewertungssystematiken im vorstehenden Sinne, kombiniert 
mit der Möglichkeit, sich als Auftraggeber die Zuschlagser-
teilung auf das Erstangebot vorzubehalten (§ 17 Abs. 11 VgV)  

und eine kurze Angebotsfrist im gegenseitigen Einvernehmen  
mit den Bietern festzulegen (§ 17 Abs. 7 VgV), lässt sich sogar 
die Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnah-
mewettbewerb erheblich beschleunigen.

Zusammenfassung und Fazit
Fast 15 Jahre „Krisenerfahrung“ in der öffentlichen Beschaf-
fung zeigen zwar einerseits, welche Komplexität in der öffent-
lichen Beschaffung während einer Krise steckt, andererseits 
aber auch, dass es unter den bestehenden und geltenden 
(insbesondere vergaberechtlichen) Rahmenbedingungen Ins-  
trumente und Methoden gibt, um den Ansprüchen und Anfor-
derungen an eine funktionierende öffentliche Beschaffung 
in Krisensituationen gerecht zu werden.

Die öffentliche Beschaffungspraxis hat trotz mehrjähriger 
Krisenerfahrung noch nicht das volle Potenzial der bestehen-
den und geltenden (insbesondere vergaberechtlichen) Rah-
menbedingungen gehoben, das in Krisensituationen und 
darüber hinaus bereitsteht. Eine stärkere Fokussierung auf  
ein auch strategisches Vorgehen in der öffentlichen Beschaf-
fung kann hier zu einer zielgerichteten Weiterentwicklung 
beitragen.

Schließlich trägt insbesondere eine strategisch aufgestellte 
und ausgerichtete öffentliche Beschaffung zur bestmöglichen 
Krisenbewältigung bei. Instrumente wie Rahmenvereinba-
rungen, dynamische Beschaffungssysteme, Open-House-
Modelle (richtig angewendet) und Qualifizierungssysteme (im 
Bereich des Sektorenvergaberechts) bieten Potenzial zur 
Bündelung von Bedarfen, rechtzeitigen Findung und Bindung 
von Anbietern und zur Vereinfachung von Einzelbeschaffungen 
und -aufträgen, auch bei unvorhergesehenen oder Ad-hoc-
Bedarfen.   

Henrik-Christian Baumann, Karl Karbe
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Nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie hatten insbesondere 
Theater, Museen, Messen, Stadthallen, Krankenhäuser  
und Verkehrsunternehmen sich rapide und radikal ändernde 
Rahmenbedingungen zu bewältigen. Die durch den russischen 
Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste Energieknappheit  
hat im Handumdrehen nun insbesondere die Versorgungs-
unternehmen, also zum Beispiel die Stadtwerke, vor enorme 
Herausforderungen gestellt. 

Auch wenn Unternehmenskrisen ein Stück weit als „Normal-
fall im Leben einer Organisation“1 angesehen werden können, 
sind solche Ereignisse immer auch eine besondere Heraus-
forderung für Aufsichtsratsmitglieder. Schließlich kann auch 
ein öffentliches Unternehmen durch eine – extern oder intern 
ausgelöste – Krise einen gravierenden Reputationsschaden 
davontragen bzw. in eine ernst zu nehmende finanzielle Schief-
lage geraten. Im Umgang mit drohenden oder bereits einge-
tretenen Unternehmenskrisen kommt dabei dem Aufsichtsrat 
durch seine besondere Stellung als unternehmensinternes 
Corporate-Governance-Organ eine wichtige Rolle zu – und 
insbesondere bei öffentlichen Unternehmen stehen die  
Aufsichtsratsmitglieder im Krisenfall dabei häufig auch unter 
besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit.

Aufsichtsratsaufgaben rund um die Unternehmenskrise

Krisenprävention
Warum heißt es, ein gutes Krisenmanagement beginne im 
Aufsichtsrat?2 Im Idealfall kommt es auch bei sich akut ver-

1 Kuss, J. (2014): Strategie als Krise – Explikation und Enthemmung der Organisationsentwicklung.  
In: Thießen, A. (Hrsg.), Handbuch Krisenmanagement (2. Auflage), S. 21

2 Schmid, V. (2014): Krisenmanagement beginnt im Aufsichtsrat. In: Thießen, A. (Hrsg.), Handbuch Krisen-
management (2. Auflage), S. 271

schlechternden Rahmenbedingungen gar nicht erst zu einer 
Unternehmenskrise, sofern der Aufsichtsrat die Geschäfts-
leitung wachsam kontrolliert und beraten hat. Durch ein im 
Unternehmen implementiertes Risikomanagementsystem, 
das ein Frühwarnsystem beinhaltet, sollten diesbezüglich 
wichtige unternehmensinterne Vorkehrungen getroffen wer-
den. Der Gesetzgeber regelt dies seit 1998 durch das Gesetz 
zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich  
(KonTraG). Aus § 91 Abs. 2 AktG geht demnach für privatrecht-
liche öffentliche Unternehmen jeglicher Unternehmensgröße 
hervor, dass deren Geschäftsleitung ein Überwachungssys-
tem einzurichten hat, um so frühzeitig gefährliche Entwicklun-
gen für den Fortbestand des Unternehmens zu erkennen. 
Gestützt wird dies zudem durch § 53 HGrG, der für privatwirt-
schaftliche Tochterunternehmen öffentlich-rechtlicher Institu-
tionen die Pflicht zur Implementierung eines Risikomanage-
mentsystems vorsieht. 

Die konkrete Aufgabe des Aufsichtsrats besteht dabei unter 
anderem darin, die Geschäftsleitung bei der angemesse- 
nen Implementierung und Fortentwicklung dieses Systems  
zu überwachen und ihr beratend zur Seite zu stehen. Der 
Abschlussprüfer kann hierbei mit seinen im Rahmen der 
Prüfungshandlungen gewonnenen Einschätzungen unterstüt-
zen. Gemäß dem anzuwendenden Prüfungsstandard (PS 720) 
des Instituts der Wirtschaftsprüfer hat der Abschlussprüfer 
nämlich die Einrichtung und Funktionalität des Risikomanage-
ments zu prüfen. Daher sollte er vom Aufsichtsrat gezielt zu 
möglichen Schwachstellen befragt werden. In seiner strategi-
schen Beratungsfunktion kann der Aufsichtsrat zudem dazu 
beitragen, das Unternehmen präventiv durch kluge strategi-
sche Weichenstellungen hin zu resilienten Geschäftsmodellen, 
etwa in Form einer diversifizierten und nachhaltigen Energie-
beschaffungsstrategie, verstärkt vor Krisen bewahren.

Übergang zur begleitenden Überwachung –  
die „Helikopterperspektive“
Haben alle Sicherheitsvorkehrungen nicht gegriffen und ist der 
Krisenfall im Unternehmen eingetreten, sollte der Aufsichts- 
rat zusätzlich zu seinen satzungsgemäßen Aufgaben im Sinne 
einer begleitenden Überwachung näher an die Geschäftslei-
tung heranrücken, häufiger tagen und insbesondere über den 
Aufsichtsratsvorsitz auch zwischen den Sitzungen den Aus-
tausch zur Geschäftsleitung intensivieren. Dies bedeutet aller-
dings nicht, dass der Aufsichtsrat zum operativ agierenden 
Krisenmanager wird. Seine Unterstützung sollte vielmehr darin 
bestehen, aus einer „Helikopterperspektive“3 heraus intensiv 
mit der Geschäftsleitung zusammenzuarbeiten. 

3 Ebenda, S. 271

Neue Rolle in Krisenzeiten?  
Der Aufsichtsrat im öffentlichen Unternehmen
Viele Unternehmen der öffentlichen Hand sind 
in Branchen aktiv, die in der jüngeren Vergan
genheit besonders stark von Krisensituationen 
wie der Coronapandemie oder der noch akuten 
Energiekrise betroffen waren und sind. Daraus 
können Unternehmenskrisen entstehen, bei  
deren Bewältigung auch die Aufsichtsräte gefor
dert sind. Der folgende Kurzbeitrag soll aufzei
gen, welche Rolle dem Aufsichtsrat im akuten 
Krisenmanagement, aber auch bei der Krisen
prävention und der zukunftsgerichteten strate
gischen Weichenstellung eines öffentlichen  
Unternehmens zukommt.
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Hierzu kann beispielsweise zählen, gemeinsam mit der Ge-
schäftsleitung den Liquiditätsplan zu überarbeiten und künftige 
Zielvorgaben für diese neu zu verhandeln. Auch eine Aus wei-
tung der Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats kann 
geprüft werden, damit der Aufsichtsrat seiner Rolle als stär-
kerer „Sparringspartner“ der Geschäftsleitung in der Krise 
gerecht werden kann, ohne die Kernfunktion der Geschäfts-
leitung zu beschneiden. 

Informationen als „Gold der Krise“4 

Elementar für eine effektive Unterstützung in Krisenzeiten ist 
dabei für Aufsichtsräte, dass sie umfassend und vor allem  
auch zeitnah informiert sind. Sie sind dabei in aller Regel auf 
Informationen ihrer Geschäftsleitung angewiesen.

Holschuld des Aufsichtsrats bei der Informations
beschaffung
Die „Bringschuld“ von Geschäftsführern in GmbHs ist hierbei 
gesellschaftsrechtlich betrachtet wesentlich eingeschränkter 
als bei Vorständen von Aktiengesellschaften.5 Aufsichtsräte 
sind daher in besonderem Maße in der „Holschuld“ bezüglich 
ihrer eigenen Informationsversorgung. In Krisenzeiten kommt 
erschwerend hinzu, dass Informationen häufiger unvollständig 
sind und Entscheidungen, die auf Basis aktueller Informationen 
getroffen werden, sich schon kurz darauf durch eine geänderte 
Datenlage als falsch erweisen können. Zur Prävention von 
Haftung und Reputationsschaden gehört es daher in Krisenzei-
ten mehr denn je zu den Aufgaben jedes einzelnen Aufsichts-
ratsmitglieds, nachzuweisen, dass Aufsichtsratsentscheidun-
gen auf Basis angemessener Informationen getroffen wurden 
(Stichwort: Business Judgement Rule). So sollte der Aufsichts-

4 Krieger, A. (2020): Der Aufsichtsrat in der Corona-Krise: Darauf kommt es jetzt an. In: Der Aufsichtsrat,  
Themen-Dossier. Der Aufsichtsrat in der Krise, S. 2

5 Grund dafür ist die fehlende Ausstrahlungswirkung von § 90 Abs. 1, 2 AktG auf GmbHs

rat die Geschäftsleitung beispielsweise auffordern, ihn um-
gehend zu informieren, falls sich krisenrelevante Neuerungen 
ergeben.

Einbindung zusätzlicher Expertise
Um eine krisensensible Überwachungs- und Beratungstätig-
keit durch den Aufsichtsrat zu fördern, ist daher eine inten- 
sive Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
leitung sowie, bei Bedarf, auch die Einschaltung externer 
Spezialisten und Berater notwendig. Damit Krisen durch eine 
höhere Informationsdichte rechtzeitig erkannt werden können, 
empfehlen Fachleute zudem, wichtigen Funktionsträgern  
des Unternehmens unterhalb der Geschäftsleitungsebene 
(zum Beispiel der Leitung der Internen Revision) auch außer-
halb von Krisenzeiten Berichtspflichten gegenüber dem  
Aufsichtsrat aufzuerlegen.

Anpassung von Sitzungsturnus und Geschäftsordnung
Ferner kann es erforderlich sein, über den gesetzlich und 
satzungsmäßig festgelegten Umfang hinaus zusätzliche Sit-
zungstermine abzuhalten, um so die Kommunikationsintensität 
zu erhöhen. In solchen zeitnah anzusetzenden Sondersitzun-
gen sollte gemeinsam mit der Geschäftsleitung der akute 
Handlungsbedarf besprochen werden. Wenngleich der bzw. 
die Aufsichtsratsvorsitzende für die Einberufung der Aufsichts-
ratssitzungen verantwortlich ist, kann jedes Aufsichtsrats-
mitglied gemäß Aktiengesetz selbst eine Aufsichtsratssitzung 
einberufen, sofern einer vorangegangenen Aufforderung zur 
Sitzungseinberufung unter Angabe von Zweck und Gründen 
binnen zwei Wochen nicht entsprochen wurde.6 

In Krisenzeiten kann es zudem – zumeist in Abstimmung mit 
den Gesellschaftern und der Geschäftsleitung – angebracht 
sein, die bisherige Geschäftsordnung bzw. Satzung anzupas-
sen, um schneller und flexibler reagieren zu können. Dies 
betrifft beispielsweise die Verkürzung von Einberufungsfristen, 
die digitalisierte Übersendung von Sitzungsunterlagen sowie 
die Ermöglichung von Video- und Telefonkonferenzen, ink lu-
sive entsprechender Regelungen für schnellere Beschluss-
fassungen. 

StakeholderKommunikation
Ferner muss der Aufsichtsrat für sich und im Austausch mit 
der Geschäftsleitung klären, wie die Kommunikation in der 
Krise7 mit relevanten Stakeholder-Gruppen aussehen soll –  
das heißt, es muss identifiziert werden, welche Akteure  

6 § 110 Abs. 1, 2 AktG

7 Vgl. Krieger, A. (2020): Der Aufsichtsrat in der Corona-Krise: Darauf kommt es jetzt an. In: Der Aufsichtsrat, 
Themen-Dossier. Der Aufsichtsrat in der Krise, S. 2
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(beispielsweise Gesellschafter) bestimmte Informationen 
zwingend benötigen und welche Informationen aus der Pflicht 
zur Verschwiegenheit (noch) nicht nach außen in die Öffent-
lichkeit dringen sollen. Der Aufsichtsrat sollte zudem kontrol-
lieren, inwiefern die Geschäftsleitung eine in Krisenzeiten 
gebotene intensivierte Kommunikation mit den Kapitalgebern, 
typischerweise den Banken, sowie eine umfangreichere 
Liquiditätsüberwachung aufgesetzt hat.

Strategische Neuausrichtung in Krisenzeiten

Auch die langfristige Perspektive sollte bei allen kurzfristig 
umzusetzenden Maßnahmen nicht aus dem Blick geraten. 
Damit der Aufsichtsrat auch in Krisenzeiten seine strategische 
Beratungsfunktion effektiv erfüllen kann, müssen die Auf-
sichtsratsmitglieder sowohl das externe Branchen- bzw. 
Marktumfeld als auch die unternehmensinternen Ressourcen 
und Kompetenzen genau kennen. Verhängnisvoll wäre es 
etwa, im Krisenfall aus Einsparerfordernissen heraus gerade 
solche Investitionen oder Geschäftsbereiche aufzugeben,  
die für das Unternehmen zukunftsentscheidend sein können.

Regelmäßige Schulungen zu Branchenentwicklungen
Damit der Aufsichtsrat diese Aufgaben effektiv erfüllen  
kann, ist nicht nur bei der Zusammenstellung des Aufsichts-
rats auf eine vollständige Abdeckung der benötigten Fach-  
und Branchenkompetenzen zu achten. Um die erforderlichen 
Qualifikationen zu bewahren und zu erweitern, sollten die 
Aufsichtsräte auch zu Branchen- und Marktentwicklungen 
regelmäßig Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen in  
Anspruch nehmen.8 

Handlungsoptionen methodisch ableiten
Im Rahmen einer gemeinsam mit der Geschäftsleitung durch-
zuführenden Strategiesitzung sollten strategische Stoßrich-
tungen für die Zukunft abgeleitet werden. Helfen kann dabei 
der systematische Einsatz strategischer Managementinstru-
mente. So kann beispielsweise eine SWOT-Analyse dazu 
dienen, für ein bestimmtes strategisches Themenfeld unter-
nehmensinterne Stärken (Strengths) und Schwächen (Weak-
nesses) sowie unternehmensexterne Chancen (Opportunities) 
und Risiken (Threats) zu identifizieren. Ergänzend kann etwa 
auf eine Szenarioanalyse zurückgegriffen werden. 

Risikomanagement überprüfen
Zudem sollte der Aufsichtsrat gemeinsam mit der Geschäfts-
leitung prüfen, inwiefern das bestehende Risikomanagement 
des Unternehmens sich auch in der Unternehmenskrise  
als funktionsfähig und wirksam erwiesen hat. Gegebenenfalls 
müssen Risiken neu definiert, Klassifizierungen überdacht  
und neue Maßnahmen zur effektiveren Risikosteuerung imple-
mentiert werden. 

Auch das einzelne Aufsichtsratsmitglied sollte darauf achten, 
dass sich das Aufsichtsratsgremium regelmäßig – beispiels-

8 Vgl. Schilha, R. (2022): Kommunikation des Aufsichtsrats in der Krise. In: Der Aufsichtsrat, Heft 1, S. 1

weise durch einen festen Tagesordnungspunkt „Entwicklung 
der Risiken“ – Zeit nimmt, das Risikomanagement des Unter-
nehmens kritisch zu reflektieren. Zudem sollte auch die Funk-
tionsfähigkeit des Risikomanagementsystems selbst min-
destens einmal jährlich durch den Aufsichtsrat kontrolliert 
werden. Orientierung bieten hierbei etwa die nach § 53 HGrG 
im Rahmen der Abschlussprüfung zu beantwortenden vier 
Fragen zum Risikomanagement system (Fragenkreis 4; siehe 
unten). Der Aufsichtsrat kann den Abschlussprüfer bei der 
Vorstellung des Prüfberichts gezielt zu seinen entsprechenden 
Einschätzungen und potenziellen Auswirkungen der identifi-
zierten Risiken befragen:

a)  Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang 
Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen,  
mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig 
erkannt werden können?

b)  Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet,  
ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte erge-
ben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

c)  Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
d)  Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuier-

lich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld 
sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?

Wer als Aufsichtsratsmitglied selbst Veränderungen am  
Markt oder unternehmensintern beobachtet, sollte zudem 
lieber einmal mehr auf die Aufsichtsratskollegen, die Aufsichts-
ratsvorsitzende und die Geschäftsleitung zugehen und etwa-
ige Bedenken nachweislich kommunizieren. Zentrale Frage-
stellungen können beispielsweise sein, inwiefern die kurz- und 
mit telfristige Unternehmensstrategie das sich verändernde 
Umfeld (zum Beispiel in Bezug auf Lieferketten, Absatzmärkte, 
Arbeitsmarkt, Digitalisierung, neue Regulatorik) berücksich- 
tigt und weiterhin auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell  
aus ge richtet ist sowie inwieweit die Finanzierungsstrategie  
die notwendige Flexibilität aufweist.9 Können entsprechende 
Bedenken durch die Geschäftsleitung nicht ausgeräumt  
werden, hat der Aufsichtsrat jederzeit die Möglichkeit, eine 
entsprechende Sonderprüfung in Auftrag zu geben.   

Michael Plazek-Stier, Bettina Klimke-Stripf 

Hinweis: Dieser Artikel basiert großteils 
auf dem Kapitel „Worauf muss der Auf-
sichtsrat in Krisenzeiten achten?“ der  
Neuauflage des Taschenbuchs „Plötzlich 
Aufsichtsrat – was nun?“. Das Institut  
für den öffentlichen Sektor gibt in diesem  
Taschenbuch konkrete Hilfestellungen  
für Aufsichtsratsmitglieder in öffentlichen  
Unternehmen. Mehr Informationen und 
Bestellmöglichkeit unter:  

9 Institut für den öffentlichen Sektor (Hrsg.) (2023): Plötzlich Aufsichtsrat – was nun? (3. Auflage)

www.public governance.de/ar-taschenbuch
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Auch wenn der Frauenanteil in Führungspositionen in den letz- 
ten Jahren einer positiven Dynamik unterlag, sind Vorstands- 
und Aufsichtsgremien in den meisten Unternehmen in 
Deutschland alles andere als ausgeglichen besetzt. Mit dem 
„Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 
Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und  
im öffentlichen Dienst“ (FüPoG) schaffte der Gesetzgeber 
2015 eine rechtliche Grundlage für die Geschlechtergerech - 
tigkeit. Das Gesetz wurde 2021 mit dem FüPoG II (Zweites 
Führungspositionen-Gesetz) erweitert (siehe Textkasten).

Diversität kann den Unternehmenserfolg begünstigen 
Geschlechterparität in der Wirtschaft ist nicht nur eine Frage 
der Gleichberechtigung, sondern auch mit Blick auf wirtschaft-
lichen Erfolg und Reputation wichtig: Unternehmen brauchen 
Diversität, sie benötigen qualifizierte Mitarbeitende gleich 
welchen Geschlechts auf allen Hierarchiestufen, um langfristig 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein.1 Geschlechterdiversität wird 
auch mit einer höheren Kundenorientierung und Innovations-
kraft verknüpft.2 Einem Bericht des Harvard Business Review 
zufolge werden Unternehmen durch Frauen in den Führungs-
riegen beispielsweise offener für Veränderungen und gleich-
zeitig weniger risikobereit.3 Wenngleich sich die Auswirkungen 
eines höheren „Chefinnenanteils“ schwer beziffern lassen, 
deuten Studienergebnisse darauf hin, dass vielfältig zusam-
mengesetzte Unternehmen den Unternehmenserfolg positiv 
beeinflussen.4 So hat das Beratungsunternehmen McKinsey 
die Wahrscheinlichkeit für überdurchschnittliche Unterneh-
menserfolge durch Frauen auf den Führungsebenen anhand 

1 Vgl. u.a. Petersen Institute for International Economics (2016): Is Gender Diversity Profitable? Evidence from  
a Global Survey. In: ILO (2019): The business case for change, S. 23

2 Vgl. u.a. Boston Consulting Group (2021): Woman Up: Wie Unternehmen mit Vielfalt an die Spitze kommen – 
BCG Gender Diversity Index Germany 2020; Blumberg, Y. (2018): Companies with more female managers 
make more money – here’s why, 2.3.2018. In: CNBC Make It, unter: www.cnbc.com

3 Post, C./Lokshin, B./Boone, Ch. (2021): Research: Adding Women to the C-Suite Changes How Companies 
Think, 6.4.2021. In: Harvard Business Review, unter: www.hbr.org

4 Gerwing, S./Ottersböck, N./Lentz, P. (2017): Wirtschaftlich erfolgreich aufgrund vielfältiger Belegschaften? 
Eine Bilanz wissenschaftlicher Studien und Instrumente. In: Soziotechnische Gestaltung des digitalen Wandels – 
kreativ, innovativ, sinnhaft – Beitrag D.1.4 (Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V., Frühjahrskongress 2017 
in Brugg)

internationaler Unternehmensdaten – auch aus Deutschland – 
ermittelt: Demnach war es im Jahr 2019 für Firmen mit einer 
„hohen Gender-Diversität“ um 25 Prozent wahrschein licher, 
überdurchschnittlich profitabel zu sein. Darüber hinaus legen 
Daten aus 2014 nahe, dass US-amerikanische und britische 
Firmen mit über 30 Prozent Frauenanteil in den Führungs  eta-
gen eine um 48 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für über-
durchschnittliche Ergebnisse hatten als Firmen mit einem 
Frauenanteil zwischen 0 und 10 Prozent.5 

5 McKinsey & Co., Inc. (2021): Zusammenhang zwischen Diversität und Geschäftserfolg so deutlich wie nie, 
Pressemitteilung, 19.5.2020; McKinsey & Company (2020): Diversity wins – How inclusion matters, Mai 2020, 
unter: https://www.mckinsey.de

Noch viel Luft nach oben: Frauenanteile in 
Führungs etagen öffentlicher Unternehmen
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist im Grundgesetz festgeschrieben. Dass in 
Deutschland tatsächlich eine Gleichstellung zwischen den Geschlechtern erreicht wurde, besagt 
dies jedoch nicht. Neben vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen müsste Gleich stellung auch 
dann zum Tragen kommen, wenn es darum geht, Führungspositionen in Wirtschaft, Politik und  
Verwaltung zu bekleiden. Von einer zahlenmäßigen Ausgewogenheit in den Führungsetagen pri
vater und öffentlicher Unternehmen ist Deutschland allerdings noch weit entfernt. Der Artikel  
erörtert aktuelle Studienergebnisse unterschiedlicher Institutionen zu Frauenanteilen in Führungs
gremien von Unternehmen. Darüber hinaus werden Schritte vorgestellt, um eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen an Führungsaufgaben insbesondere öffentlicher Unternehmen zu unterstützen. 

Mehr Frauen in Leitungspositionen mit dem FüPoG II

Das Zweite Führungspositionengesetz (FüPoG II) von 2021 – eine 
Weiterentwicklung des 2015 in Kraft getretenen FüPoG – gibt einen 
Mindestanteil für Frauen in Vorständen großer Unternehmen in 
Deutschland vor, die aus mehr als drei Mitgliedern bestehen. 

Das Gesetz wurde nun auch auf Unternehmen mit Mehrheitsbeteili-
gung des Bundes ausgeweitet: Für diese gilt eine feste Geschlechter-
quote von 30 Prozent in den Aufsichtsräten. Aktuell betrifft dies 94 
Unternehmen, für die zudem eine Mindestbeteiligung von einer Frau 
in Vorständen, die mehr als zwei Mitglieder haben, eingeführt wurde. 
Dieses Mindestbeteiligungsgebot gilt ebenso für Körperschaften des 
öffentlichen Rechts wie Krankenkassen und Renten- und Unfallversi-
cherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. Rund 155 Sozi-
alversicherungsträger fallen unter dieses Mindestbeteiligungsgebot. 

Für die Zusammensetzungen der zweiten und dritten Führungsebene 
gibt es gemäß FüPoG zwar keine fixen Quoten, jedoch verbindliche 
Vorgaben: So sind alle Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern 
verpflichtet, für den Frauenanteil auf den zweiten und dritten Füh-
rungsebenen Zielgrößen festzulegen (§ 76 AktG/§ 36 GmbHG) und 
transparent zu veröffentlichen (§ 289f HGB). 
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Aufstieg nach ganz oben trotz guter Ausgangs-
bedingungen schwierig 
Frauen haben heute deutlich bessere Qualifikationen und 
Abschlüsse als noch vor einigen Jahrzehnten und entscheiden 
sich immer öfter für einen ambitionierten Karriereweg.6 Unter 
den Hochschulabsolventinnen und -absolventen befanden sich 
in den Jahren 2018 bis 2020 sogar mehr Frauen als Männer.7 
Am Startblock dürften also zunächst genügend potenzielle 
weibliche Führungskräfte stehen. Doch die an sich gleichen 
Startbedingungen für Frauen und Männer sind für ein Aufstei-
gen ins Topmanagement nicht allein ausschlaggebend. 

Die Boston Consulting Group hat den Frauenschwund an-
schaulich illustriert: Je höher es in der Privatwirtschaft die 
Karriereleiter emporgeht, desto geringer wird der Frauenanteil. 
Auf den beiden Hierarchieebenen unter dem Vorstand ist nur 
noch jeder Vierte (23 Prozent zwei Ebenen unter Vorstand) 
bzw. jeder Fünfte (19 Prozent Ebene direkt unter Vorstand) 
eine Frau, doch beim Sprung bis an die Spitze halbiert sich der 
Anteil weiblicher Führungskräfte nochmals.8 Die Gründe dafür 
sind sehr komplex. So dürften strukturelle Ausgangsbedingun-
gen wie etwa von Frauen dominierte Studien- oder Berufs-
zweige ebenso eine Rolle spielen wie die Familienfreundlich-
keit von Unternehmen oder gesellschaftliche Faktoren, zum 
Beispiel traditionelle Rollenverständnisse innerhalb von Fami-
lien, die die Berufsausübung beeinflussen. Frauen arbeiten 
beispielsweise vielfach in Querschnittsfunktionen wie Perso-
nal oder Marketing, für „businessorientierte Vorstandsposi-
tionen“ kämen sie daher häufig nicht infrage. Oft wird als eine 
von vielen Erklärungen die Metapher der „gläsernen Decke“ 
genannt. Diese unsichtbare Aufstiegsbarriere speist sich  
aus unterschiedlichen – mitunter unbewussten – Verhaltens-
mustern männlicher Führungskräfte, Stichwort „Unconscious 
Bias“. Auch gewachsene Strukturen mit Netzwerken, die 
besonders für die Karriereentwicklung von Männern förderlich 
sind und Frauen benachteiligen, spielen dabei eine Rolle.

Geschlechterverhältnis in Führungspositionen von  
Unternehmen nicht ausgewogen
Nach der regelmäßig vom Institut für Arbeitsmarkt- und  
Berufsforschung durchgeführten Analyse von Führungsposi-
tionen liegt der Frauenanteil auf der ersten Führungsebene  
von rund 16.000 untersuchten privaten Unternehmen aller 
Branchen und Größen aktuell bei nur 27 Prozent.9 In der öffent-
lichen Wirtschaft liegen die Frauenanteile bei den Führungs-
positionen zwar über denen der Privatwirtschaft, jedoch unter 
dem Ziel eines 50:50-Verhältnisses. 

Aufsichtsräte und Vorstände der Bundesunternehmen 
„weiblicher“ als in der Privatwirtschaft
In der Debatte um eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 

6 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2021): Gender Diversity in der Asset-Management-Industrie, 
Umfrageergebnisse 2021

7 Statistisches Bundesamt (destatis.de) (2021): Frauenanteile nach akademischer Laufbahn

8 Boston Consulting Group (2021): Woman Up: Wie Unternehmen mit Vielfalt an die Spitze kommen –  
BCG Gender Diversity Index Germany 2020

9 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2022): Führungspositionen in Betrieben und Verwaltungen: 
Der Weg nach ganz oben bleibt Frauen oft versperrt

und Männern im Topmanagement wird öffentlichen Unterneh-
men meist eine Vorbildfunktion zugesprochen.10 Bislang haben 
die Unternehmen mit unmittelbarer Bundesbeteiligung einen 
deutlich höheren Frauenanteil in Vorständen als große Unter-
nehmen der Privatwirtschaft.11 Insbesondere in den vergange-
nen Jahren war in den Bundesunternehmen ein deutlicher 
Anstieg in den Vorständen zu erkennen: Von knapp 18 Prozent 
im Jahr 2018 stieg der Frauenanteil auf fast 28 Prozent im 
Herbst 2020 an, stagniert allerdings seitdem. Die abflachende 
Entwicklung erklärt das DIW damit, dass „die meisten Unter-
nehmen, für die die Quote gilt, diese bereits erfüllen“.12 Im 
Vergleich dazu gab es in der Privatwirtschaft in den 160 bör-
sennotierten DAX-, MDAX- und SDAX-Unternehmen den 
stärksten Zuwachs etwas später als in öffentlichen Unterneh-
men: Von 2020 bis 2023 stieg der Anteil um rund 6 Prozent auf 
nunmehr 15,5 Prozent.13  

Des Weiteren liegt der Anteil weiblicher Aufsichtsratsmitglie-
der in den 66 betrachteten unmittelbaren Bundesunternehmen 
mit 39 Prozent höher als in der Privatwirtschaft.14 Bei den 200 
umsatzstärksten privaten Unternehmen Deutschlands wurde 
2021 die 30-Prozent-Marke geknackt,15 bei den zu diesem  
Zeitpunkt noch 30 Dax-Konzernen lag der Frauenanteil im Jahr 
2020 im Durchschnitt bei 36 Prozent.16 

Die Repräsentanz von Frauen in Führungsorganen der Bundes-
unternehmen ist damit zwar höher als in börsennotierten 
Unternehmen, dennoch liegt sie unter den politisch formulier-
ten Zielen einer gleichberechtigten Teilhabe.17 

Landes- und Kommunalunternehmen liegen bei  
weiblichem Führungspersonal zurück 
Betrachtet man die öffentlichen Unternehmen auf Landes- 
oder Kommunalebene, so wird deutlich, dass die hier erreich-
ten Frauenanteile in den Vorständen nicht mit denen der  
Bundesunternehmen, die unter das FüPoG II fallen, zu ver-
gleichen sind: Der durchschnittliche Frauenanteil in den  
Vorständen der Landes- und Kommunalunternehmen liegt  
bei rund 20 Prozent.18

Allerdings existieren zwischen einzelnen Bundesländern  
bzw. Städten starke Unterschiede: Während der Frauenanteil 
beispielsweise bei den Landesunternehmen Schleswig- 
Holsteins bei 32 Prozent und in Thüringen bei 29 Prozent liegt, 
beträgt dieser in Rheinland-Pfalz nur 12 Prozent, in Baden-
Württemberg 14 Prozent und Nordrhein-Westfalen 18 Pro-

10 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. – DIW Berlin (2022): Managerinnen-Barometer 2022;  
Zeppelin Universität Friedrichshafen (2022): FIT-Public Management-Studie 2022: Frauen in Top-Manage-
ment organen öffentlicher Unternehmen – Ein deutschlandweiter Städtevergleich

11 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. – DIW Berlin (2022): Managerinnen-Barometer 2022

12 Ebenda

13 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2023): Mixed-Leadership Barometer – Anteil  
weiblicher Vorstandsmitglieder in deutschen börsennotierten Unternehmen, Januar 2023

14 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. – DIW Berlin (2022): Managerinnen-Barometer 2022

15 Ebenda

16 Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e. V., DSW (2021): DSW-Aufsichtsratsstudie 2021

17 Papenfuß, U./Schmidt, C./Dünwald, V. (2022): Frauen in Top-Managementorganen öffentlicher Unter- 
nehmen – Ein deutschlandweiter Städtevergleich (FIT-Public Management-Studie)

18 Ebenda
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zent.19 Diese teilweise erheblichen Unterschiede lassen sich 
laut der Initiative FidAR e. V. (Frauen in die Aufsichtsräte) auf 
den unterschiedlichen Umgang der Bundesländer mit Ge-
schlechtergerechtigkeit bei den Führungspositionen der Betei-
ligungen zurückführen. Auch innerhalb der Aufsichtsräte ist ein 
Gefälle zu erkennen, was nach Ansicht von FidAR damit zu-
sammenhängen könnte, ob das Bundesland über einen Public-
Corporate-Governance-Kodex verfügt oder nicht: So haben 
beispielsweise Bayern und Sachsen – dort ist der Frauenanteil  
in den Aufsichtsgremien der Landesbeteiligungen besonders 
niedrig (Bayern 20 Prozent, Sachsen 16 Prozent) – keinen 
Public-Corporate-Governance-Kodex.20 

Mehr oder weniger Chefinnen – das kommt auf die  
Branche an
Bei einer differenzierten Betrachtung nach Branchen zeigen 
sich erhebliche Unterschiede bei der Geschlechterrepräsen-
tierung quer über alle föderalen Ebenen hinweg.21 Laut der 
FIT-Public Management-Studie der Zeppelin Universität ist der 
Frauenanteil in den Sektoren „Gesundheit und Sozialwesen“, 
„Bildung, Wissenschaft und Forschung“ sowie „Kranken-
häuser“ am größten (35 Prozent, 33 Prozent und 26 Prozent). 
Deutlich geringere Anteile bestehen hingegen in den Sektoren 
„Energie-/Wasserversorgung und Stadtwerke“ mit 11 Prozent 
und „Abfall- und Abwasserentsorgung“ mit 16 Prozent.22 
Diese Sektoren gehören zu den prägenden Branchen kommu-
naler Unternehmen, was das Phänomen des geringeren 
Frauenanteils in Führungspositionen kommunaler Unterneh-
men gegenüber Bundesunternehmen erklären könnte. Der 
Sektor „Digitalisierung und IT“ bildet mit 7 Prozent Frauen-
anteil das Schlusslicht.23 

Die Unternehmensspitzen von morgen: die zweite und 
dritte Leitungsebene 
Schaut man auf die Geschlechterzusammensetzung beim  
Führungspersonal, so bleibt das Bild unvollständig ohne einen 

19 Ebenda

20 FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte e. V. (2021): Public Women-on-Board-Index, 2021

21 Papenfuß, U./Schmidt, C./Dünwald, V. (2022): Frauen in Top-Managementorganen öffentlicher Unter- 
nehmen – Ein deutschlandweiter Städtevergleich (FIT-Public Management-Studie), Zeppelin Universität  
Friedrichshafen; FidAR – Frauen in die Aufsichtsräte e. V. (2021): Public Women-on-Board-Index, 2021

22 Ebenda

23 Ebenda

Blick auf die nachfolgenden Führungsebenen: Denn für die 
Zusammensetzung der obersten Führungsebene sind vor 
allem die zweiten und dritten Führungsebenen als „Rekrutie-
rungspool“ besonders relevant.24 So ist beispielsweise bei  
den DAX-Unternehmen einer Analyse der Unternehmens-
beratung Russell Reynolds zufolge jede zweite Vorständin aus  
den eigenen Reihen rekrutiert worden.25 

Frei wählbare Zielwerte für Frauenanteile haben geringe 
Durchschlagskraft 
Für die zweiten und dritten Führungsebenen sind zwar keine 
Quoten zu erreichen, doch Unternehmen bestimmter Größen 
müssen Zielgrößen festlegen und diese veröffentlichen  
(vgl. Textkasten auf Seite 21). Diese Berichtspflicht – zumal zu 
flexiblen und frei wählbaren Zielgrößen – hat aber offenbar 
eine geringere Durchschlagskraft als fix zu erreichende vorge-
gebene Quoten. Für wie wenig verbindlich die gesetzlichen 
Vorgaben gehalten werden, zeigt eine aktuelle Analyse der 
Zeppelin Universität. Darin wurde die Gesetzestreue in bun-
desweit 191 öffentlichen Unternehmen auf allen Verwaltungs-
ebenen untersucht.26 Demnach hält sich über ein Drittel der 
Unternehmen (37 Prozent) „nicht an die Gesetze und verwei-
gert die Transparenz zu Zielgrößen“. Am wenigsten pflicht-
bewusst sind demnach die Landesunternehmen: Weniger als 
die Hälfte der Unternehmen (44 Prozent) kommt dort ihren 
Berichtspflichten nach. Selbst wenn Zielgrößen veröffentlicht 
werden, ist den Vorgaben noch lange nicht Genüge getan, 
denn auch die Höhe der Zielgrößen ist entscheidend: Liegt der 
Frauenanteil auf der zweiten oder dritten Führungsebene noch 
unter 30 Prozent, darf die festgelegte Zielgröße dem Gesetz 
zufolge den jeweils erreichten Status quo nach dem „Ver-
schlechterungsverbot“ nicht unterschreiten. Doch auch dieses 
Gebot wird oft nicht eingehalten: Mehr als ein Viertel der 
Unternehmen mit Frauenanteilen unter 30 Prozent auf der 
zweiten oder dritten Ebene setzten sich der Analyse zufolge 
Zielgrößen unterhalb des aktuellen Status quo.

Die durchschnittliche Zielgröße der Unternehmen, die Anga-
ben veröffentlichen, liegt bei 26 Prozent Frauenanteil auf der 
zweiten und dritten Führungsebene – noch weit entfernt von 
einem Geschlechterverhältnis zu gleichen Teilen. Die Durch-
schnittsangabe täuscht allerdings darüber hinweg, dass sich 
mehr als jedes fünfte Unternehmen lediglich einen Frauen-
anteil zwischen 10 Prozent und (sogar) 0 Prozent auf den 
zweiten und dritten Führungsebenen zum Ziel gesetzt hat. 

Abseits gesetzlicher Quoten – das können Unter- 
nehmen tun
Zu erfüllende Frauenquoten im Unternehmen bilden die Ziel-
größen, die es anzustreben gilt. Doch welche Wege bieten 
sich öffentlichen Unternehmen und Gesellschaftern, diese zu 

24 Papenfuß, U./Schmidt, C. A./Hahn, K. (2022): Flexible Zielgrößen als Governance-Innovation: Frauen in  
2. und 3. Führungsebene öffentlicher Unternehmen und Wege für HR-IT-Governance (Flex-Gov-Studie 2022)

25 Manager Magazin (2023): Frauenanteil steigt auf 23 Prozent – Erstmals mehr Frauen als Männer in Dax- 
Vorstände berufen, 22.1.2023, unter: www.manager-magazin.de

26 Papenfuß, U./Schmidt, C. A./Hahn, K. (2022): Flexible Zielgrößen als Governance-Innovation: Frauen in  
2. und 3. Führungsebene öffentlicher Unternehmen und Wege für HR-IT-Governance (Flex-Gov-Studie 2022)
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erreichen? Zunächst gilt es, das Thema nicht singulär für die 
obersten Führungsgremien zu betrachten. Stattdessen sollte 
im Unternehmen früh angesetzt werden. Und dies bedeutet, 
Gleichstellung auf allen Hierarchiestufen zu fördern und als 
oberste Führungsaufgabe anzusehen. Für die Führungsebenen 
unterhalb der Geschäftsführung sollten periodische Zielgrößen  
für den Frauenanteil festgelegt werden – und dies auch unab-
hängig von einer etwaigen gesetzlichen Verpflichtung. Darüber 
hinaus sollten Gleichstellungspläne diese Ziele mit konkreten 
Maßnahmen unterlegen. Um Leitungsaufgaben mit dem 
Familienleben besser zu vereinbaren, könnten zum Beispiel 
alle Führungspositionen auch in Teilzeit oder im „Tandem“ 
ermöglicht werden.

Auf der Gesellschafterebene kann ein Public-Corporate- 
Governance-Kodex dafür sorgen, mit entsprechenden Vorga-
ben einen positiven Beitrag zur Entwicklung des Frauenanteils 
in Aufsichtsräten und Geschäftsleitungen öffentlicher Unter-
nehmen zu leisten. Zudem kann Gleichstellung als eine mit 
messbaren Kriterien unterlegte Zielsetzung in der Zielverein-
barung mit der Geschäftsleitung festgeschrieben werden. Bei 
der Auswahl neuer Geschäftsleitungen sollte der kommunale 
Gesellschafter schon bei der Besetzung der Findungskommis-
sion ein Augenmerk auf einen ausgewogenen Frauenanteil 
legen, um die Voraussetzungen für eine gleichstellungsför-
dernde Auswahl zu verbessern. Im Stadtrat bzw. Kreistag – 
also dort, wo die Aufsichtsratsmitglieder in aller Regel aus ge-
wählt werden – kann auch eine fraktionsübergreifende 
Vereinbarung für höhere Frauenanteile bei der Besetzung von 
Aufsichtsräten helfen.27 

Fazit: hoher Fachkräftebedarf nur mit beiden  
Geschlechtern zu decken – Nachwuchsförderung  
immer bedeutender 
Unterschiedlichste Institutionen zeigen mit ihren Erhebungen, 
wie schwer sich Deutschland tut mit der gleichberechtigten 
Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen –  
sowohl privater als auch öffentlicher Unternehmen. Die Zeppe-
lin Universität unterstreicht in ihrer jährlichen Analyse öffent-
licher Unternehmen den weiteren Forschungsbedarf zu den 
Ursachen der Unterrepräsentierung von Frauen in Führungs-
positionen sowie zu Konzepten, um die Geschlechterungleich-
heit aufzulösen.28 Neben vielen weiteren Aspekten müsse  
das Verständnis darüber erweitert werden, wie Unterneh-
menskulturen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie die 
Unterrepräsentierung von Frauen beeinflussen.29 

Der Anstieg des Frauenanteils in den Vorständen lässt jedoch 
hoffen: Vorstandsmitglieder können einen direkten Einfluss auf 
Unternehmenskultur und Personalpolitik ausüben.30 Die Gleich-
stellungspolitik innerhalb des jeweiligen Unternehmens könnte 

27 Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK) (2022): Interview mit Nina Kairies-Lamp und Michael Plazek-Stier zu 
Gendergerechtigkeit – wie Stadtwerke sie vorantreiben. In: ZfK Personal-Newsletter, 14.12.2022

28 Papenfuß, U./Schmidt, C./Dünwald, V. (2022): Frauen in Top-Managementorganen öffentlicher Unternehmen – 
Ein deutschlandweiter Städtevergleich (FIT-Public Management-Studie)

29 Ebenda

30 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (2021): Mixed Leadership-Barometer Januar 2021

so intensiviert werden. Darüber hinaus nähmen Frauen in 
Vorständen eine Vorbildrolle für andere Frauen ein.31 

Bei der Betrachtung des Frauenanteils sollten neben dem 
Topmanagement auch die Führungsebenen betrachtet wer-
den, die der obersten Führungsebene nachfolgen. Diese sind 
als Nachwuchsführungskräftepool ausschlaggebend, damit 
„auch künftig ausreichend qualifizierte Frauen bereit sind, 
Spitzenpositionen einzunehmen“. Es gelte dabei, gerade 
jüngere weibliche Nachwuchsführungskräfte „trotz möglicher 
anstehender oder bestehender Familienphasen bei der Beset-
zung von Führungspositionen“ zu berücksichtigen.32 Um 
beispielsweise speziell Mütter in ihren Führungskarrieren zu 
fördern, brauche es Hebel auf organisationaler Ebene: etwa 
Unterstützung in der Kinderbetreuung, an die Erfordernisse 
von New Work angepasste Arbeitszeiten oder die Förderung 
von Männern bei der Wahrnehmung von Elternzeiten.33

 
Dass die öffentlichen Unternehmen für diese zweiten und 
dritten Führungsebenen ihren Verpflichtungen zur Festlegung 
von Zielgrößen hinterherhinken, zeigen aktuelle Studienergeb-
nisse – dieser Nachlässigkeit müsse „in einem Rechtsstaat mit 
Nachdruck nachgegangen werden“.34 Des Weiteren sind die 
Unternehmen gefragt, bereits bei Nachwuchskräften und im 
mittleren Management eine Geschlechterdiversität in busi-
nessnahen Ressorts zu fördern und so entsprechende „Karri-
erepfade zu kreieren“, die bis ganz nach oben führen können.35 

Herausforderungen wie etwa die Coronapandemie der letzten 
Jahre und der Fachkräftemangel in systemrelevanten Berufen 
zeigen noch einmal mehr die Bedeutung des Beitrags beider 
Geschlechter – in allen wirtschaftlichen Bereichen und auf 
allen Hierarchiestufen. Ungeachtet dieses Handlungsdrucks 
scheinen viele Unternehmen das Potenzial von Frauen noch 
nicht auszuschöpfen.36   

Nina Kairies-Lamp

Eine ausführlichere Fassung dieses Artikels 
ist im Oktober 2022 in der Publikation 
„Gendergerechtigkeit“ unter dem Titel „Wie 
viel Anteil haben Frauen in Vorstand und  
Aufsichtsrat?“ erschienen. Die Publikation 
wurde herausgegeben vom Audit Com-
mittee Institute e. V. in Kooperation mit dem  
Institut für den öffentlichen Sektor e. V. 
Download der Publikation unter:  
www.audit-committee-institute.de

31 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. – DIW Berlin (2022): Managerinnen-Barometer 2022

32 Papenfuß, U./Schmidt, C. A./Hahn, K. (2022): Flexible Zielgrößen als Governance-Innovation: Frauen in  
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Digitalisierung

Auf dem Weg zur Multi-Cloud: NEGZ-Positionspapier 
veröffentlicht
Politik und Verwaltung sollten bei der Gestaltung einer Multi-
Cloud für die Verwaltung – das heißt einer parallelen Nutzung 
von Cloud-Services und -Plattformen mehrerer Anbieter –  
vier Handlungsfelder beachten: den politischen und regulatori-
schen Rahmen setzen, eine zweckmäßige Gesamtarchitektur 
entwerfen, Fachverfahren für die Multi-Cloud passgenau 
machen und eine Governance-Struktur für die Steuerung der 
Umsetzung aufsetzen. Diese Felder wurden vom Nationalen 
E-Government Kompetenzzentrum (NEGZ) in einem Ende 
2022 veröffentlichten Positionspapier identifiziert. Im Novem-
ber 2021 wurde der Aufbau einer Multi-Cloud-Umgebung 
bereits im Koalitionsvertrag des Bundes verankert, die Deut-
sche Verwaltungscloud-Strategie setzt Standards für eine 
Multi-Cloud-Umgebung. 

Laut dem Positionspapier des NEGZ müsse es Aufgabe der 
Politik sein, den regulatorischen Rahmen transparent darzustel-
len. Dazu zähle zum Beispiel, konkrete Datenschutzvorgaben 
und Sicherheitskriterien auf Basis bereits verfügbarer Vorga-
ben zu formulieren. Auch solle die Vorgabe einer politischen 
Maxime „Cloud First“ Verbindlichkeit und Entscheidungssi-
cherheit schaffen und die Frage des Ob beim Thema „Cloud-
Nutzung“ überflüssig machen.

Die Verwaltung sei gefragt, wenn es darum gehe, die Gesamt-
architektur mit einer Prozess-, Service-, Fachverfahrens- und 
Infrastrukturebene zu entwerfen. Dabei sollte sie auch bereits 
vorhandene Lösungen der Privatwirtschaft in den Blick neh-

men. Entscheidend sei zudem, dass Fachverfahren in einer 
Cloud betreibbar sind. Die Autorinnen und Autoren empfehlen 
daher die Einführung eines „cloud-ready“-Prädikats. 

Bei Fragen der Governance weisen die Autorinnen und Auto-
ren darauf hin, dass Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern 
und Kommunen – etwa für Verhandlungen mit Cloud-Anbie-
tern – vorab geklärt werden müssten. Dasselbe gelte für 
Entscheidungsprozesse und -befugnis auf allen Verwaltungs-
ebenen. Die Basis dafür sollten gemeinsame operationalisierte 
Ziele der Multi-Cloud bilden. Die Autorinnen und Autoren 
empfehlen zudem, einen Cloud-Zugang für GovTech-Unter-
nehmen zu schaffen, die so direkt auf der späteren Betreiber-
plattform ihre Software produzieren und schnelle Entwick-
lungs- und Updatezyklen umsetzen könnten. 

Weitere Empfehlungen können im kostenfreien Positionspapier des 
NEGZ nachgelesen werden unter: https://negz.org/publikation/multi-
cloud-in-der-verwaltung-erfolgreich-machen 

Nachhaltigkeit

Bundeshaushalt soll künftig Nachhaltigkeitsziele  
enthalten
Eine Arbeitsgruppe aus deutschen Bundesministerien emp-
fiehlt, bei der Aufstellung des Bundeshaushalts einzelne  
Titel mit Nachhaltigkeitszielen zu verknüpfen. Dieses Verfah-
ren („Tagging“ genannt) soll in der internen Haushaltsdaten-
bank des Bundes umgesetzt werden. Zusätzlich sollen Bezüge  
zu den UN-Nachhaltigkeitszielen und der Deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie „klarer und systematischer in den Vor-
worten und Vorbemerkungen der Fachkapitel herausgestellt“  
werden (als „Signalling“ bezeichnet). Beide Verfahren sollen 
von Bundesumwelt- und Entwicklungshilfeministerium bereits 
zum Aufstellungsverfahren für den Bundeshaushalt 2024 
pilothaft eingesetzt werden. Die Ausweitung des neuen Ver-
fahrens auf den gesamten Bundeshaushalt sei zum Auf stel-
lungsverfahren für den Bundeshaushalt 2025 vorgesehen. 

Diese Empfehlungen sind Bestandteil des vom Bundesfinanz-
ministerium im Dezember 2022 veröffentlichten Abschluss-
berichts zur Spending Review „Verknüpfung von Nachhaltig-
keitszielen mit dem Bundeshaushalt“. 

Im Wege eines als „Analysing“ bezeichneten dritten Verfah-
rens soll auch die Messung der Erreichung der Nachhaltigkeits-
ziele verbessert werden. So sollen Nachhaltigkeitsaspekte  
bei der Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
„systematisch berücksichtigt“ werden. Auch eine Ergänzung 
der Bundeshaushaltsordnung um „Erfordernisse einer nach-
haltigen Entwicklung“ – neben der bereits vorhandenen Anfor-
derung der Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts – soll geprüft werden. Die Nachhaltigkeitsprüfung im 
Subventionsbericht soll „gestärkt“ werden. 
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Die Umsetzung der Empfehlungen des Berichts soll mit dem 
Prozess zur Verbesserung der Wirkungsorientierung des 
Bundeshaushalts verknüpft werden und auch Gender Budge-
ting im Sinne von „ausdrücklichen Aussagen zur Gleichstel-
lung der Geschlechter“ berücksichtigen. 

Die Spending Review (auch „themenbezogene Haushalts-
analyse“ genannt), hat das Bundesministerium der Finanzen  
in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz sowie dem Bundesministerium für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung in den Jahren 2021 
und 2022 durchgeführt. 

Der Bericht zur Spending Review ist abrufbar unter:  
www.bundesfinanzministerium.de  

Lieferkettengesetz in Kraft – Auswirkungen auf die  
öffentliche Hand
Zum 1.1.2023 ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 
(kurz: Lieferkettengesetz) in Kraft getreten. Zunächst sind 
große Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden  
betroffen. Zum 1.1.2024 müssen zudem Unternehmen mit  
mehr als 1.000 Beschäftigten die Vorschriften beachten, also 
knapp 3.000 Unternehmen in Deutschland. Darunter fallen 
somit auch viele weitere Unternehmen der öffentlichen Hand, 

zum Beispiel zahlreiche Stadtwerke, die dann ebenfalls die 
Einhaltung von Menschenrechten und Umweltaspekten in 
ihren Lieferketten systematisch analysieren müssen. 

Die Unternehmen sind angehalten, ein Risikomanagement-
system zur Steuerung der vorgeschriebenen Sorgfaltspflicht 
zu implementieren. Neben einer Risikoanalyse umfasst dies 
unter anderem auch Präventionsmaßnahmen, die Einrichtung 
eines Beschwerdeverfahrens und kontinuierliche Dokumen-
tationspflichten. 

Mehr Informationen zu Maßnahmen und Handlungsempfehlungen online 
unter: www.kpmg.de „Alles Wichtige zum Lieferkettengesetz“ und in  
der PublicGovernance (Frühjahr 2022): „Das Lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetz und dessen Auswirkungen für die öffentliche Hand“ 

Nachhaltige Wirtschaftsförderung – Reform der GRW
Bund und Länder haben zum 1.1.2023 neue Voraussetzungen 
für die Wirtschaftsförderung beschlossen. Die Förderung von 
Nachhaltigkeit wird in die Zielsystematik der Gemeinschafts-
aufgabe der „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur“ (GRW) aufgenommen: Es sollen Transformationsprozesse 
hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft  
beschleunigt werden, indem Investitionen auf dem Weg zur 
Klimaneutralität gezielt gefördert werden.

So erhalten Betriebe, die in den Umwelt- und Klimaschutz 
investieren, Erleichterungen bei den Fördervoraussetzungen. 
Dies trifft beispielsweise auf die förderrelevante Schaffung  
von Arbeitsplätzen (Arbeitsplatzkriterium) und das Investitions-
volumen im Verhältnis zu den Abschreibungen (Investitions-
kriterium) zu, deren Grenzwerte bei klimaförderlichen Investi-
tionen nur halb so hoch angesetzt werden wie bei anderen 
Vorhaben. Außerdem werden Fördermöglichkeiten von Inves- 
titionen in den Umweltschutz erweitert, wenn diese über 
nationale oder EU-Klimaschutznormen hinausgehen. 

Auch für die Förderung der kommunalen wirtschaftsnahen 
Infrastruktur werde laut BMWK die reformierte GRW „bessere 
Anreize für nachhaltige und klimafreundliche Investitionen“ 
bieten. So wird die Umgestaltung bereits genutzter Industrie- 
und Gewerbegelände stärker gefördert als die Erschließung 
neuer Flächen.

Die GRW ist seit über 50 Jahren eines der zentralen Instrumente 
des gesamtdeutschen Fördersystems für strukturschwache 
Regionen: Ziel ist es, Standortnachteile bei Investitionen aus- 
 zugleichen und Anreize zur Schaffung von Einkommen und 
Beschäftigung zu setzen.

Mehr Informationen im Papier des BMWK „Neuausrichtung der Gemein-
schaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘ 
(GRW)“ unter: www.bmwk.de 

Stadtwerke und Energiewirtschaft

Gesetzentwurf: Intelligente Strommessgeräte sollen 
digitale Energiewende beschleunigen
Der Einbau intelligenter Strommessgeräte soll dem Willen  
der Bundesregierung zufolge schneller und unbürokratischer 
geschehen und so die Energiewende voranbringen. Hierfür  
hat das Bundeskabinett am 11.1.2023 den Gesetzentwurf zum 
Neustart der Digitalisierung der Energiewende beschlossen. 
Das Gesetz soll nach jetziger Planung im Frühjahr 2023 in Kraft 
treten. 
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ÖPNV

KPMG-Studie zu öffentlichen Verkehrsbetrieben:  
Kundenorientierung im Fokus
Die Verbesserung des Kundenservice besitzt hohe Priorität für 
einen Großteil der öffentlichen Verkehrsunternehmen welt-
weit. Dazu zählten Pünktlichkeit, Nutzerfreundlichkeit und die 
Integration verschiedener Mobilitätsangebote. Dies hat eine 
weltweite Befragung von 483 Führungskräften in Verkehrsmi-
nisterien, Verkehrsunternehmen bzw. beauftragten Mobilitäts-
dienstleistern ergeben, die Forrester Consulting im Auftrag  
von KPMG durchgeführt hat. Demnach investieren zwei Drittel 
der befragten Organisationen aktuell oder zukünftig in die 
Verbesserung des Kundenservice, für 41 Prozent der befragten 
Personen sei dies ein wichtiges strategisches Ziel. Darüber 
hinaus zähle der Ausbau der Verkehrsnetze zu den fünf höchs-
ten Prioritäten. 

28 Prozent sind laut Studie der Meinung, dass politische Ziele 
zum Klimaschutz den größten Einfluss auf die Gestaltung des 
öffentlichen Transportwesens haben. Investitionen in soge-
nannte ESG-Prioritäten werden von den befragten Akteuren 
im Vergleich zum Kundenservice als etwas weniger prioritär 
eingestuft (58 Prozent investieren aktuell oder zukünftig). Und 
für nur zehn Prozent zähle die Dekarbonisierung zu den wichti-
gen strategischen Prioritäten. Laut Studienautoren dürfte sich 
dies künftig ändern, sobald Null-Emissionsziele erreicht wer-
den müssten. Etwas höher gewichtet seien dagegen bereits 
Investitionen in moderne Technologien wie künstliche Intelli-
genz oder das Internet of Things (Sensorik), die von 60 Prozent 
der Befragten aktuell oder zukünftig getätigt werden.

Die englischsprachige Studie „Future of public transport“ kann  
unter folgender Adresse kostenfrei heruntergeladen werden:  
https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/11/future-of-public-trans-
port.html  

Gesundheitswesen

Bundesregierung plant 1.000 Gesundheitskioske  
in Kommunen
Deutschlandweit sollen in sozial benachteiligten Regionen 
neue Beratungsangebote für Patientinnen und Patienten in 
Form von bis zu 1.000 Gesundheitskiosken aufgebaut werden. 
Laut ersten Verlautbarungen des BMG soll es Hauptaufgabe 
der Kioske sein, den Zugang zur Versorgung der Patientinnen 
und Patienten mit besonderem Unterstützungsbedarf zu 
verbessern und die Versorgung zu koordinieren. Die Kommu-
nen sollen ein Initiativrecht zur Errichtung der Gesundheitski-
oske erhalten, finanziert werden sollen diese mehrheitlich von 
den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Die 
Kommunen sollen sich pauschal mit 20 Prozent an den Kosten 
beteiligen.

Mit digitalen Stromzählern – sogenannten Smart Meter – erhal-
ten Verbraucher klare Informationen über ihren eigenen Ver-
brauch und können diesen bzw. die Stromeinspeisung besser 
steuern. Auch die Netzbetreiber können die Netzauslastung 
besser überwachen. Die für die Energiewende erforderliche 
Geschwindigkeit bei der Einführung dieser intelligenten Sys-
teme sei jedoch laut Bundesregierung nicht ausreichend. Um 
den Roll-out – also den Einbau – intelligenter Messsysteme  
zu beschleunigen, bedürfe es künftig keiner Freigabe mehr 
durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI), da die Hersteller am Markt mittlerweile die notwendigen 
hohen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensi-
cherheit erfüllten. Darüber hinaus werden mit dem Gesetz die 
bestehenden Auflagen mithilfe präziser Vorgaben zu Speiche-
rung, Löschung und Anonymisierung ausgebaut.

Das Gesetz gibt für den Roll-out einen Fahrplan bis zum Jahr 
2030 vor. Die Messstellenbetreiber sind per Gesetz beauftragt, 
die angeschlossenen Verbrauchsstellen schrittweise mit Smart 
Metern auszustatten. Weiterhin weitet das neue Gesetz bis 
2026 die Pflicht zur Einführung dynamischer Tarife in zwei 
Stufen auf alle Stromanbieter aus. Auch Stromlieferanten mit 
weniger als 100.000 Kunden sind dann dazu verpflichtet, 
dynamische Stromtarife anzubieten, die es Kunden mit einem 
Smart Meter ermöglichen, ihren Strombezug in kostengünsti-
gere Zeiten mit hoher Erzeugung erneuerbarer Energien zu 
verlagern.   
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Dies sieht eine Gesetzesinitiative des Bundesgesundheits-
ministeriums (BMG) vor, die sich derzeit in der Ressortabstim-
mung befindet. Der genaue Aufgabenzuschnitt sowie die 
Voraussetzungen und der Ablauf des Antragsprozesses  
zur Errichtung der Anlaufstellen müssen im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren noch festgelegt werden. Die Arbeit der  
Gesundheitskioske soll laut BMG vor allem niedrigschwellig  
und unbürokratisch erfolgen. Dabei soll unter anderem eine 
enge Kooperation mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst 
sicher gestellt werden. 

Trotz der noch unklaren konkreten Ausgestaltung wurden 
Presseberichten zufolge in ersten Kommunen Prüfaufträge zur 
Errichtung eines entsprechenden Gesundheitskiosks durch 
den Gemeinderat verabschiedet.

Erste Gesundheitskioske mit unterschiedlichem Träger- und 
Aufgabenprofil wurden in den letzten Jahren bereits in Ham-
burg-Billstedt, Essen und im thüringischen Unstrut-Hainich-
Kreis eröffnet. Auch international sind ähnliche niedrigschwel-
lige Anlaufstellen ohne vorherige Anmeldung seit Längerem 
etabliert, zum Beispiel in Finnland und den USA.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.bundesgesundheitsministe-
rium.de/service/begriffe-von-a-z/g/gesundheitskiosk.html   

Risikomanagement

Bund beschließt Eckpunkte: besserer Schutz für  
kritische Infrastrukturen
Der Schutz kritischer Infrastrukturen wird auf eine neue ge-
setzliche Grundlage gestellt: Mit dem sogenannten KRITIS-
Dachgesetz sollen physische kritische Infrastrukturen klar und 
systematisch identifiziert werden sowie Standards für Risiko-
bewertungen und ein Störungs-Monitoring in den betroffe- 
nen Einrichtungen festgelegt werden. Am 7.12.2022 hat die  
Bundesregierung die Eckpunkte dieses neuen Gesetzes 
beschlossen, von dem auch viele Behörden und Unternehmen 
der öffentlichen Hand betroffen sein werden. Die bestehen-
den, bislang vor allem auf den Themenbereich Cybersicherheit 
fokussierten gesetzlichen Regelungen für kritische Infrastruk-
turen sollen somit erweitert werden, um besser gegen aktu-
elle und kommende Krisen gewappnet zu sein.

Kritische Infrastrukturen werden dabei – überwiegend analog 
zur bisherigen sektoralen KRITIS-Abgrenzung im Rahmen der 
Cybersicherheitsgesetze – in mindestens elf Sektoren iden - 
ti fiziert. Neben der öffentlichen Verwaltung zählen hierzu auch 
viele typische Sektoren öffentlicher Unternehmen, wie Ener-
gie, Verkehr, Bankwesen, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser 
und digitale Infrastruktur. Zudem soll der Einbezug von Orga-
nisationen aus den Sektoren Kultur und Medien sowie Bildung 
und Betreuung im weiteren Gesetzgebungsverfahren geprüft 
werden. Abzuwarten bleibt dabei insbesondere, welche 
Schwellenwerte für Nutzer- bzw. Kundenzahlen der Bundes-

gesetzgeber bei der Definition kritischer Infrastrukturen fest-
legen wird.

Gefahren im Bereich der kritischen Infrastrukturen sollen  
durch regelmäßige vom Staat und von den KRITIS-Betreibern 
durchzuführende Risikobewertungen besser erkannt werden. 

Als weitere Säule legt das Eckpunktepapier erstmalig sekto-
renübergreifende Mindeststandards für Betreiber kritischer 
Infrastrukturen fest. Ein zentrales Störungs-Monitoring soll  
als Ergänzung zum bestehenden Meldewesen im Cybersicher-
heitsbereich einen Überblick über mögliche Schwachstellen 
beim physischen Schutz kritischer Infrastrukturen gewähr-
leisten. 

Auch die Zusammenarbeit der vielfältigen beteiligten Akteure 
soll durch klare Verantwortlichkeiten, Ansprechpartner und 
Rangfolgen für Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Resilienz kritischer Infrastrukturen verbessert werden.  
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) soll in diesem Zusammenhang zu der übergreifenden 
zuständigen Behörde für den physischen Schutz kritischer 
Infrastrukturen ausgebaut werden.

Mit den Bestimmungen des KRITIS-Dachgesetzes wird zu-
gleich die kürzlich verabschiedete EU-Richtlinie über die  

© 2023 Institut für den öffentlichen Sektor e.V. Alle Rechte vorbehalten.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/g/gesundheitskiosk.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/g/gesundheitskiosk.html


PUBLIC GOVERNANCE  Frühjahr 2023

Resi lienz kritischer Einrichtungen (CER-Richtlinie) umgesetzt. 
Das Gesetz soll bis Sommer 2023 vom Bundestag verab-
schiedet werden. 

Die Eckpunkte für das KRITIS-Dachgesetz können unter  
www.bmi.bund.de heruntergeladen werden. 

IT-Sicherheit in Kommunen ist Sache der  
Verwal-tungsspitze
„Informationssicherheit ist […] Sache der Verwaltungsspitze“, 
sagt ein Ende November 2022 von Bundesamt für Sicher- 
heit in der Informationstechnik, dem Deutschen Städte- und  
Gemeindebund und dem Deutschen Städtetag veröffent-
lichtes Kurzpapier. Die Verwaltungsspitze solle die „Gesamt-
verantwortung für den Sicherheitsprozess“ und hierbei eine 
„Vorbildfunktion“ übernehmen. Das Papier bezieht sich auf 
Informationssicherheit in Städten und Gemeinden, das IT-
Notfallmanagement und das betriebliche Kontinuitätsmanage-
ment, das heißt die jederzeitige Sicherstellung der Funktions-
fähigkeit der technischen Systeme.

Die Verantwortlichkeiten der kommunalen Verwaltungs- 
spitzen in diesem Aufgabenbereich umfassen dem Papier 
zufolge „strategische Leitaussagen“ zur Informationssicher-
heit, konzeptionelle Vorgaben, die Schaffung organisato-
rischer Rahmenbedingungen sowie die Bereitstellung ausrei-
chender Ressourcen. Hierzu wird eine entsprechende 
Checkliste formuliert, in der die einzelnen Aufgaben aufge-
führt sind. Als Anlass für diese Veröffentlichung werden ver-
schärfte Bedrohungslagen und zunehmende Cyberangriffe  
auf die kommunale Ebene genannt.

Das Papier ist unter folgender Adresse zu finden: https://www.staedte-
tag.de/files/dst/docs/Publikationen/Weitere-Publikationen/2022/papier-
rolle-der-verwaltungsspitze-in-der-Informationssicherheit.pdf 

Öffentliches Personalwesen

Zahl öffentlich Beschäftigter steigt auf über fünf  
Millionen – Daseinsvorsorge dennoch gefährdet
Ende Dezember 2022 gab der Deutsche Beamtenbund (dbb) 
seine jährlichen Statistiken rund um den öffentlichen Dienst 
bekannt. Aus der Datensammlung „Monitor öffentlicher 
Dienst 2023“ geht ein spürbarer Stellenzuwachs in Bund, 
Ländern und Kommunen hervor. Im Jahr 2021 waren 5,096 
Millionen Menschen im öffentlichen Dienst beschäftigt, im 
Jahr 2020 lag diese Zahl noch bei knapp 4,97 Millionen. 

Trotz dieses Zuwachses fehlten laut dem Bundesvorsitzenden 
des dbb mehr als 360.000 Beschäftigte, um die von der Politik 
übertragenen Aufgaben der Daseinsvorsorge leisten zu kön-
nen. Der Staat sei „am Limit“, beklagt er die Personalsituation 
und prognostizierte, dass sich Bürger ohne „Kehrtwende in 
der Personal- und Finanzpolitik“ in naher Zukunft auf erheb liche 

Einschränkungen bei Bürgerdiensten und „in weiteren Berei-
chen der Daseinsvorsorge“ einstellen müssten. Laut dem 
Bundesvorsitzenden bedeute dies „noch mehr Betreuungs- 
und Unterrichtsausfälle, Verzögerungen bei der Bearbeitung 
von Leistungsbescheiden und Verwaltungsdienstleistungen, 
weiterhin Engpässe in der Notfall- und Gesundheitsversor-
gung, kürzere Öffnungszeiten und weniger Präsenz von  
Behörden und öffentlichen Einrichtungen, auch im Bereich  
der Sicherheit“.

Der „Monitor öffentlicher Dienst 2023“ ist auf der Website des dbb  
beamtenbund und tarifunion abrufbar: www.dbb.de   

Recht und Steuern

Umstellungsfrist für Umsatzsteuerpflicht der  
öffentlichen Hand erneut verlängert
Im Rahmen des im Dezember 2022 verabschiedeten Jahres-
steuergesetzes wurde überraschend die Übergangsfrist  
zur verpflichtenden Anwendung des § 2b Ust Gum um weitere 
zwei Jahre verlängert. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts sind demnach erst zum 1.1.2025 verpflichtet, alle 
umsatzsteuerlichen Sachverhalte zu erklären. Ursprünglich 
sollte die verpflichtende Anwendung schon 2017 in Kraft 
treten. 

Betroffen sind neben allen Gebietskörperschaften zum Bei-
spiel auch Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
sowie kirchliche Körperschaften des öffentlichen Rechts. 
Mit der neuen Steuerpflicht werden unternehmerische Tätig-
keiten von juristischen Personen des öffentlichen Rechts in der 
Umsatzsteuer denen von privaten Unternehmen grundsätzlich 
gleichgestellt. Sämtliche Leistungen, die unter den gleichen 
rechtlichen Rahmenbedingungen erbracht werden, wie sie  
für private Unternehmen gelten, unterliegen dann der Umsatz-
steuerpflicht. 

Eine Vielzahl von Kommunen und anderen betroffenen öffent-
lichen Einrichtungen hatte Presseberichten zufolge ihre Um-
stellungsaktivitäten im Laufe des vergangenen Jahres nahezu 
abgeschlossen. Einige Betroffene haben sich demzufolge 
daher bereits dafür entschieden, mit einer entsprechenden 
Mitteilung an das zuständige Finanzamt von der Option einer 
vorzeitigen Umstellung auf die Umsatzsteuerpflicht Gebrauch 
zu machen. Andere machen den Berichten zufolge von  
dieser Option keinen Gebrauch, da damit eine Verteuerung 
einiger Bürgerleistungen verbunden sei, die bei freiwilliger 
Anwendung politisch nicht vertretbar erscheine. 
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Kommunalpolitischer Goerdeler-Preis geht an zwei  
ökologische Projekte 
Zwei ökologische Projekte wurden Anfang Februar 2023  
mit dem kommunalpolitischen Preis der Carl und Anneliese  
Goerdeler-Stiftung durch die Jury – unter Mitwirkung von 
Ferdinand Schuster, Geschäftsführer des Instituts für  
den öffentlichen Sektor e.V. – ausgezeichnet: das Projekt  
„#paminafürsklima“ sowie das Partnerschaftsprojekt  
„Lippe-Lutsk“.

Das deutsch-französische Projekt „#paminafürsklima:  
PAMINA-Jugendkonferenz-Klimaschutz & PAMINA-Klima-
Challenge“ möchte für das Thema Klimaschutz sensibilisieren 
und gleichzeitig eine Plattform für den grenzüberschreitenden 
Austausch bieten. Zudem wurde ein Sonderpreis für das 
gemeinsame Projekt der Stadt Lutsk mit dem Kreis Lippe  
zum „Einsatz von ökologischen und intelligenten Technologien 
im öffentlichen Nahverkehr“ vergeben. Im Zuge des Projekts 
wurde der ÖPNV der ukrainischen Stadt umgestaltet. Die 
Neuerungen reichen von smarten Bushaltestellen bis hin zu 
einem E-Ticketing-System. 

Die Carl und Anneliese Goerdeler-Stiftung erinnert an den 
ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Leipzig und Wider-
ständler gegen die NS-Herrschaft Carl Goerdeler, der im 
Februar 1945 von den Nationalsozialisten ermordet wurde.  
Der kommunalpolitische Preis wird von der Stiftung gemein-
sam mit der Stadt Leipzig und der Deutschen Gesellschaft  
für Internationale Zusammenarbeit verliehen.   

Veranstaltung zum Nachhaltigkeitshaushalt in Berlin
„Nachhaltigkeitshaushalt und Nachhaltigkeitsrendite“ war  
der Titel einer Veranstaltung des Deutschen Instituts für Urba-
nistik Ende Februar 2023 in Berlin. 30 Gäste, vor allem aus  
der Kommunalverwaltung, aus Verbänden und Ratsmitglieder 
diskutierten über nachhaltige Finanzsteuerung. Mit dabei war 
der Geschäftsführer des Instituts für den öffentlichen Sektor, 
Ferdinand Schuster, der gemeinsam mit dem Geschäftsführer 
der LAG 21 NRW, Dr. Klaus Reuter, über die eigenen Erfah-
rungen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitshaushalten in 
deutschen Städten berichtete.  

Jetzt neu: der Blog zu myGovernment 
Start-ups und Verwaltung Hand in Hand
Mit „myGovernment: Der Blog“ zeigen wir im Rahmen unse-
res Internetauftritts mit praxisorientierten Beiträgen, wie  
die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und dem öffentlichen 
Sektor funktionieren kann und geben Einblicke in die Praxis.

Unter dem Titel „Start-ups und Verwaltung Hand in Hand“ 
finden Sie auf dem Blog zwei Artikelserien, die wir regelmäßig 
um neue Beiträge erweitern werden: Die eine Serie wird auf 
dem Klardenker-Portal der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft veröffentlicht, in ihr geben wir Tipps zur erfolgrei-
chen Zusammenarbeit. Dabei adressieren wir zum Beispiel 
auch vergaberechtliche Aspekte. Die andere Serie entstammt 
unserer Zeitschrift PublicGovernance, in der wir Start-ups  
dazu einladen, sich und ihre Projektarbeit mit dem öffentlichen 
Sektor vorzustellen. 

Die öffentliche Verwaltung benötigt einen Innovationsschub 
und mehr Geschwindigkeit bei der Digitalisierung. Deshalb 
fördern wir mit unserer Initiative myGovernment bereits seit 
2016 die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und dem öffent-
lichen Sektor. So kann dieser vom Ideenreichtum, von der 
agilen Arbeitsweise und den technologischen Lösungen aus 
der Gründerszene profitieren.

www.publicgovernance.de/myGovernment-Blog  
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IN EIGENER SACHE

Verleihung des kommunalpolitischen Preises der Carl und Anneliese  
Goerdeler-Stiftung im Neuen Rathaus zu Leipzig
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